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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetz zur Anderung des Hessischen Wohnraumférdergesetzes und
wohnungsbindungsrechtlicher Vorschriften

Vom 16. November 2022

Artikel 1)

Anderung des Hessischen
Wohnraumférdergesetzes

Das Hessische Wohnraumfordergesetz
vom 13. Dezember 2012 (GVBI. S. 600),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 11. De-
zember 2020 (GVBI. S. 941), wird wie folgt
geandert:

1. § 4 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,vom*“ durch
die Worter ,von der oder dem“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angeflgt:

,Ist mehr als die Halfte der Wohnfla-
che eines Wohnraums untervermie-
tet, gilt der untervermietete Teil als
selbstéandiger Wohnraum.*

b) In Abs. 8 werden nach dem Wort ,von*
die Worter ,der oder* eingefiigt.

c) In Abs. 9 werden nach dem Wort ,Stel-
le,“ die Worter ,der oder” eingefiigt.

d) Abs. 10 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort ,Ver-
fugungsberechtigter die Worter
»Verfligungsberechtigte oder” ein-
gefugt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Der oder dem Verfigungsberech-
tigten stehen ein von ihr oder ihm
Beauftragter sowie die Vermieterin
oder der Vermieter gleich.”

2. § 5 wird wie folgt geédndert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe ,650 durch
.50 ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geéndert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefugt:

,Dies gilt auch fir den Betrag, um
den die Einkommensgrenze nach
Abs. 2 erhoht wird.”

bb) In dem neuen Satz 3 werden die
Worter ,veranderte Einkommens-
grenze wird® durch die Angabe
,veranderten Einkommensgrenzen
nach Abs. 1 und der veranderte Er-
héhungsbetrag nach Abs. 2 werden®
ersetzt.

3. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,gehort"
durch ,rechnet” ersetzt.

") Andert FFN 362-71

bb) Satz 3 wird wie folgt geandert:

aaa) Der Nr. 2 wird die Angabe ,so-
wie die Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Juli 2007
(BGBI. | S. 1446), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom
23. Mai 2022 (BGBI. | S. 760),*
angefligt.

bbb) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

,4. die Lohn- und Einkommens-
ersatzleistungen (§ 32b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes),
mit Ausnahme der nach
§ 3 Nr. 1 Buchst. d des Ein-
kommensteuergesetzes
steuerfreien Mutterschutz-
leistungen,”

b)In Abs. 3 wird die Angabe ,Abs. 6
Satz 3" durch ,,Abs. 3 Satz 4“ ersetzt.

4. § 7 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort ,haushaltsan-
gehdrige* durch die Woérter ,zum
Haushalt rechnende” ersetzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

,2.4 000 Euro fur einen Haushalt
mit mindestens einem Kind im
Sinne des § 32 Abs. 1 und 3 bis
5 des Einkommensteuergeset-
zes,”

cc) In Nr. 4 wird das Wort ,haushaltsan-
gehdrige“ durch die Wobérter ,zum
Haushalt rechnende” ersetzt.

dd) In Nr. 7 wird die Angabe ,20. Mai
2020 (BGBI. I S. 1055)“ durch
,23. Mai 2022 (BGBI. | S. 760)" er-
setzt.

ee) Folgender Satz wird angefligt:

L>Sofern sich die gesetzlichen Unter-
haltsverpflichtungen innerhalb von
zwolf Monaten nach dem Zeitpunkt
der Antragstellung nach den §§ 11
oder 17 nicht nur vorlibergehend
andern werden, sind die kinftigen
Unterhaltsverpflichtungen fir die
Ermittlung der abzusetzenden Be-
trdge nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 maR-
geblich; Anderungen, deren Beginn
oder Ausmaf nicht ermittelt werden
kénnen, bleiben aulier Betracht.”

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz ange-
flgt:

LAbs. 3 Satz 2 gilt fur die Ermittlung
des abzusetzenden Betrages entspre-
chend.”
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5. § 15 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Der” durch
die Worter ,Die oder der” ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort ,Er*
durch ,Es" und das Wort ,verlan-
gen“ durch die Wobrter ,verlangt
werden® ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort
,gegenuber die Woérter ,der oder”
eingefiigt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Hierzu haben die oder der Verfu-
gungsberechtigte oder die zustan-
dige Stelle der Mieterin oder dem
Mieter die erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen.”

c) In Abs. 3 wird das Wort ,Der” durch die
Worter ,Die oder der” ersetzt.

6.In § 17 Abs. 7 Satz 1 werden nach dem
Wort ,darf‘ die Woérter ,die oder” einge-
fugt.

7. § 18 wird wie folgt geandert:

a)In Satz 1 werden nach dem Wort
.dass*“ die Wérter ,die oder” eingefugt.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort ,hat”
die Woérter ,der oder* eingefiigt.

8. § 19 wird wie folgt geandert:

a)lIn Abs. 1 Satz 2 werden nach dem
Wort ,Jahre” die Worter ,bis zum Ende
des Kalenderjahres" eingefiigt.

b) In Abs. 4 werden nach dem Wort ,An-
trag” die Wérter ,der oder” eingefligt.

9. § 20 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort
»Antrag” die Wérter ,der oder” ein-
gefuigt und das Wort ,seiner” durch
,der ersetzt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

L~Sofern Ausgleichszahlungen ver-
langt werden, sind diese an das
Land abzufiihren.”

b)In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem
Wort ,Verpflichtung® die Worter ,der
oder” eingeflgt.

10. § 21 wird wie folgt geédndert:
a) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Der” durch
die Worter ,Die oder der” ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Binnen zwei Wochen, nachdem
die Wohnung einer wohnungs-
suchenden Person Uberlassen
wurde, hat die oder der Verfi-
gungsberechtigte deren Namen
der zustandigen Stelle schriftlich
mitzuteilen und den erhaltenen
Wohnberechtigungsschein vorzu-
legen.”

b) Abs. 4 wird wie folgt gedndert:

aa) Das Wort ,Der” wird durch die Wor-
ter ,Die oder der” ersetzt.

bb) Folgende Satze werden angeflgt:

.Ist an geférderten Wohnrdumen
nach der Uberlassung an eine Mie-
terin oder einen Mieter Wohnungs-
eigentum begriindet und das Woh-
nungseigentum veraulert worden,
so durfen sich die oder der jeweils
Verfliigungsberechtigte und die Er-
werberin oder der Erwerber auf be-
rechtigte Interessen im Sinne des
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 des Burgerlichen
Gesetzbuches wahrend der Dauer
der Mietpreis- und Belegungsbin-
dung nicht berufen. Im Ubrigen
bleibt § 577a des Birgerlichen Ge-
setzbuches unberihrt.*

c¢) In Abs. 5 wird das Wort ,Der” durch die
Worter ,Die oder der” ersetzt.

d) Als Abs. 6 wird angeflgt:

»(6) Wird der an einen berechtigten
Haushalt vermietete Wohnraum von
keiner berechtigten Person oder als
Zweitwohnung genutzt, soll der Wohn-
berechtigungsschein nach § 17 oder
die Benennung nach § 18 von der zu-
stédndigen Stelle widerrufen werden.
Vor dem Widerruf soll der betroffenen
Person Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben werden. Nach erfolgtem
Widerruf findet § 23 Abs. 3 entspre-
chend Anwendung.”

11.In § 22 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1
werden nach dem Wort ,Antrag“ jeweils
die Worter ,der oder* eingefiigt.

12. § 23 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 werden nach den Wortern
.wahrend der“ die Worter ,die oder®,
nach den Wortern ,oder ein von® die
Worter ,ihr oder* und nach den Woér-
tern ,Verwaltungsakt von* die Worter
,der oder” eingefuigt.

b) In Abs. 2 wird das Wort ,Bewilligungs-
stelle” durch die Worter ,zustandigen
Stelle” ersetzt.

c¢) Als neuer Abs. 3 wird eingefuigt:

»(3) Die oder der Verfigungsbe-
rechtigte, die oder der Wohnraum
entgegen § 16 oder § 17 Abs. 7 Uber-
lassen hat, hat auf Verlangen der zu-
standigen Stelle das Mietverhaltnis zu
beenden und den Wohnraum einer
wohnungssuchenden Person zu Uber-
lassen, deren Wohnberechtigung sich
aus einem Wohnberechtigungsschein
nach § 17 oder einer Benennung nach
§ 18 ergibt. Kann die oder der Verfi-
gungsberechtigte das Mietverhaltnis
nicht alsbald beenden, so kann die zu-
sténdige Stelle von der Inhaberin oder
dem Inhaber des Wohnraums, dem die
oder der Verfugungsberechtigte den
Wohnraum entgegen § 16 oder § 17
Abs. 7 Uberlassen hat, die Raumung
des Wohnraums verlangen.”

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und
wie folgt gedndert:
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aa) In Nr. 4 wird nach der Angabe
,Abs. 4“ die Angabe ,Satz 1“ ein-
gefigt.

bb) In Nr. 6 wird die Angabe ,Satz 2*
durch die Worter ,seiner Anzeige-
pflicht oder” ersetzt.

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und
die Angabe ,,Abs. 3“ wird jeweils durch
LAbs. 4 ersetzt.

f) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6
und die Angabe ,9. Dezember 2019
(BGBI. 1 S. 2146)" wird durch ,5. Okto-
ber 2021 (BGBI. | S. 4607)" ersetzt.

13. § 24 wird wie folgt geandert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und
in Satz 1 werden nach den Wortern
.Forderempfanger und“ die Woérter
,die Verfligungsberechtigte oder” ein-
geflgt.

b) Als Abs. 2 wird angeflgt:

»(2) Soweit dies fir die Forderung
von Wohnraum oder zur Feststellung
der Wohnberechtigung erforderlich
ist und begrindete Zweifel an der
Richtigkeit der Angaben und vorge-
legten Nachweise bestehen, haben
Finanzbehdrden und Arbeitgeber der
zustandigen Stelle Auskunft Uber die
Einkommensverhéltnisse zu erteilen.
Vor einem Auskunftsersuchen an den
Arbeitgeber soll der betroffenen Per-
son Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben werden.”

14.In § 25 Abs. 1 Satz 2 werden die Woérter
,die das Benennungsrecht ausubt“ durch
,der das Benennungsrecht zusteht* er-
setzt.

15. In § 26 Abs. 2 werden nach den Wortern
,der Fassung“ die Worter ,der Bekannt-
machung” eingefligt.

16.In § 28 Satz 2 wird die Angabe ,2022“
durch ,2032° ersetzt.

Artikel 22)

Anderung des Hessischen
Wohnungsbindungsgesetzes

Das Hessische Wohnungsbindungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. April 2013 (GVBI. S. 142), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 11. Dezember
2020 (GVBI. S. 941), wird wie folgt geandert:

1.In § 1 Nr. 1 werden nach den Woértern ,,der
Fassung“ die Worter ,der Bekanntma-
chung” eingefligt.

2. In § 2 werden nach dem Wort ,Arbeitgeber*
ein Komma und die Worter ,den Widerruf
des Wohnberechtigungsscheins oder der
Benennung“ eingefligt und wird die An-
gabe ,und 5“ durch ,bis 6 und die Anga-
be ,23. Juni 2020 (GVBI. S. 430),“ durch
,16. November 2022 (GVBI. S. 566), in der
jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

3. § 5a wird wie folgt geandert:

a)In Satz 3 werden die Wérter ,junge
Ehepaare,” gestrichen.

2) Andert FFN 362-72

b) In Satz 4 wird die Angabe ,junge Ehe-
paare sind diejenigen zu berlcksichti-
gen, bei denen keiner der Ehegatten
das 40. Lebensjahr vollendet hat; als*
gestrichen.

4.In § 8a Abs. 1 Satz 2 werden die Wor-
ter ,vom Hundert® jeweils durch das Wort
,Prozent* ersetzt.

5.In § 18 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort ,hat* die Wérter ,auf Antrag” einge-
fugt.

6.In § 18a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 18b
Abs. 2 Satz 1 und § 18d Abs. 1 Satz 1
und 2 werden die Woérter ,vom Hundert"
jeweils durch das Wort ,Prozent” ersetzt.

7. Dem § 25 wird als Abs. 5 angefligt:

»(5) In Fallen der Zweckentfremdung
der Wohnung gilt § 23 Abs. 2 des Hes-
sischen Wohnraumférdergesetzes ent-
sprechend. Bei einem schuldhaften Ver-
stold kann der Glaubiger die als Darlehen
bewilligten 6ffentlichen Mittel fristlos kin-
digen.*

8. § 26 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa)In Nr. 1 wird nach der Angabe
»Abs. 4 die Angabe ,Satz 1“ ein-
gefugt.

bb) Nach Nr. 1 wird als neue Nr. 2 ein-
gefugt:

,2. entgegen § 4 Abs. 1 seiner An-
zeige- und Mitteilungspflicht
nicht, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig nachkommt,”

cc) Die bisherigen Nr. 2 bis 5 werden
die Nr. 3 bis 6.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Ordnungswidrigkeit kann
in den Fallen des Abs. 1 Nr. 1, 2 und
4 mit einer Geldbul3e bis zu zweitau-
sendfinfhundert Euro je Wohnung,
in den Fallen des Abs. 1 Nr. 3 und 5
Buchst. a mit einer Geldbulie bis zu
zehntausend Euro, in den Fallen des
Abs. 1 Nr. 6 mit einer Geldbul3e bis zu
finfzehntausend Euro und in den Fal-
len des Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b mit einer
Geldbuf3e bis zu funfzigtausend Euro
geahndet werden.”

c) In Abs. 3 wird die Angabe ,Nr. 5 durch
,Nr. 6“ ersetzt.

9. § 30 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wor-
tern ,der Fassung”“ die Worter ,der Be-
kanntmachung*“ eingefligt.

b) In Abs. 3 Nr. 1 und 2 werden nach dem
Wort ,Fassung® jeweils die Woérter ,der
Bekanntmachung* eingefligt.

10.In § 31 Satz 2 wird die Angabe ,2022¢
durch ,2032" ersetzt.
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Artikel 3°)

Anderung der Wohnungsbindungs-
verordnung

§ 1 Satz 1 der Wohnungsbindungsverord-
nung vom 27. Februar 1974 (GVBI. | S. 141),
zuletzt geéandert durch Gesetz vom 7. Mai
2020 (GVBI. S. 318), wird wie folgt gefasst:

,Zustandige Stellen fir die in

1. § 2 des Hessischen Wohnungsbindungs-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. April 2013 (GVBI.
S. 142), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
16. November 2022 (GVBI. S. 566), in der
jeweils geltenden Fassung in Verbindung
mit § 21 Abs. 2, 4 Satz 1, Abs. 5 und 6 und
§ 24 des Hessischen Wohnraumforder-
gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI.
S. 600), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 16. November 2022 (GVBI. S. 566), in
der jeweils geltenden Fassung,

2.§4Abs. 1,4 Satz 1, Abs. 6 und 8 des Hes-
sischen Wohnungsbindungsgesetzes,

3. § 5 des Hessischen Wohnungsbindungs-
gesetzes in Verbindung mit § 17 des Hes-
sischen Wohnraumférdergesetzes,

4.§ 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Hes-
sischen Wohnungsbindungsgesetzes und

5.§ 25 Abs. 5 Satz 1 des Hessischen Woh-
nungsbindungsgesetzes in Verbindung mit
§ 23 Abs. 2 des Hessischen Wohnraum-
fordergesetzes

genannten Aufgaben sind die Gemeinden.*

Artikel 4
Zustandigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 3 dieses Gesetzes die
Wohnungsbindungsverordnung geandert
wird, bleibt die Befugnis der zustandigen
Stellen, die Verordnung kinftig zu andern
oder aufzuheben, unberthrt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Die verfassungsmafigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Hessen zu verkiinden.

Wiesbaden, den 16. November 2022

Der Hessische Ministerprasident

Rhein

Der Hessische Minister
far Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

Al Wazir
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Gesetz zur Anderung des Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen-Gesetzes*)
Vom 16. November 2022

Artikel 1

Das Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen-Gesetz vom 18. Dezember 2006
(GVBI. I S. 732), geandert durch Gesetz vom
16. Juli 2009 (GVBI. | S. 256), wird wie folgt
geandert:

1.In § 2 wird nach Abs. 1 als neuer Abs. 1a
eingeflgt:

,(1a) Die von der mit der Landestreu-
handstelle  Hessen rechtsidentischen
LTH-Bank flr Infrastruktur sowie von der
IBH (bernommenen Aufgaben werden
von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen fortgefiihrt. Der Wirtschafts- und
Infrastrukturbank Hessen kann die Wahr-
nehmung der Funktion der Zahlstellen flr
den

1. Europaischen Garantiefonds fir die
Landwirtschaft (EGFL) und

2. Europaischen Landwirtschaftsfonds fiir
die Entwicklung des landlichen Rau-
mes (ELER)

Ubertragen werden. Sie stellt im Falle der
Wahrnehmung dieser Funktion die Unab-
hangigkeit der EU-Zahlstellen sicher, ent-
sprechend der Vorgaben der Verordnung
(EU) 2021/2116 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember
2021 Uber die Finanzierung, Verwaltung
und Uberwachung der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABI. EU
Nr. L 435 S. 187, 2022 Nr. L 29 S. 45),
erganzt durch die Delegierte Verordnung
(EU) 2022/127 der Kommission vom
7. Dezember 2021 zur Erganzung der
Verordnung (EU) 2021/2116 des Europai-
schen Parlaments und des Rates mit Vor-
schriften fir die Zahlstellen und anderen
Einrichtungen, die Finanzverwaltung, den
Rechnungsabschluss, Sicherheiten und
die Verwendung des Euro (ABI. EU Nr. L
20 S. 95) und die Durchfiihrungsverord-
nung (EU) Nr. 2022/128 der Kommission
vom 21. Dezember 2021 mit Durchfih-

rungsbestimmungen zur Verordnung (EU)
2021/2116 des Europaischen Parlaments
und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen
und anderen Einrichtungen, der Finanz-
verwaltung, des Rechnungsabschlus-
ses, der Kontrollen, der Sicherheiten und
der Transparenz (ABI. EU 2022 Nr. L 20
S. 131).°

. § 3 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Die fur in § 2 genannte Aufgaben
jeweils fachlich zustdndige Ministerin
oder der hierflr fachlich zustandige Mi-
nister wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der fir
Wirtschaft zustandigen Ministerin oder
dem hierfur zustandigen Minister, Aufga-
ben nach § 2 sowie gegebenenfalls wei-
tere Aufgaben ausschlieRlich der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
zuzuweisen und jeweils das Nahere zur
Konkretisierung zu regeln. Das Nahere
zur Ausgestaltung der durch Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 Ubertragenen Auf-
gaben ist in einem 6ffentlich-rechtlichen
Vertrag zu regeln. Vorgenannte offent-
lich-rechtliche Vertrage bedurfen der Zu-
stimmung des Ministeriums der Finan-
zen. Aufgaben, die ausschlieRlich an die
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hes-
sen Ubertragen werden, kénnen nicht
nach § 44 Abs. 3 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung vom 1. April 2022
(GVBI. S. 184) ubertragen werden.*

b) Abs. 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,weiterer*
durch ,anderer” ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Woérter ,,zustan-
dige Fachministerium® durch ,fach-
lich zustandige Ministerium® ersetzt.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-

kiindung in Kraft.

Die verfassungsmaRigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen zu verkiinden.

Wiesbaden, den 16. November 2022

Der Hessische Ministerprasident

Rhein

*) Andert FFN 54-50

Der Hessische Minister
far Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

Al-Wazir



Nr. 36 — Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Hessen — 28. November 2022 571

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes
und der Hessischen Bauordnung

Vom 22. November 2022

Artikel 17)

Anderung des Hessischen
Energiegesetzes

Das Hessische Energiegesetz vom
21. November 2012 (GVBI. S. 444), geadndert
durch Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBI.
S. 294), wird wie folgt gedndert:

1. Die Praambel wird aufgehoben.
2. § 1 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

gie zur externen Nutzung bereitstellen,
in der Forderung besonders honoriert.
§ 35 Abs. 2 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung vom 15. Marz 1999
(GVBI. | S.248) findet keine Anwendung.
Satz 1 findet keine Anwendung auf die
Verwendung oder Bereitstellung von
Stadtebauférderungsmittel nach § 164a
des Baugesetzbuchs, zu deren Finan-
zierung der Bund sich gemaR Art. 104b
des Grundgesetzes und § 164b des
Baugesetzbuchs beteiligt.

»(1) Ziele dieses Gesetzes sind die
Deckung des Endenergieverbrauchs
von Strom und Warme zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Energiequellen, die
Anhebung der jahrlichen energetischen
Sanierungsquote im Gebaudebestand
auf mindestens 2,5 bis 3 Prozent so-
wie die Erreichung der Klimaneutralitat
bis zum Jahr 2045. Ziele sind auch die
Ausweisung von Vorranggebieten zur
Nutzung der Windenergie in Hohe der
in § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage
1 des Windenergieflachenbedarfsge-
setzes des Bundes vom 20. Juli 2022
(BGBI. I S. 1353) fir das Land Hessen
festgelegten Flachenbeitragswerte und
die Nutzung von Photovoltaikanlagen in
einer GroRenordnung von 1 Prozent der
Flache des Landes Hessen.”

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) In den Regionalplanen sind an-
teilig Vorranggebiete zur Nutzung der
Windenergie in Héhe der in § 3 Abs. 1in
Verbindung mit Anlage 1 des Windener-
gieflachenbedarfsgesetzes des Bundes
vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353) fur
das Land Hessen festgelegten Flachen-
beitragswerte auszuweisen.”

c) Nach Abs. 4 werden als Abs. 5 bis 7 an-
gefugt:

»(5) Die Errichtung und der Betrieb
von Anlagen zur Erzeugung von Strom
und Warme aus erneuerbaren Energien
sowie den dazugehdérigen Nebenanla-
gen liegt im Uberragenden offentlichen
Interesse und dient der offentlichen Si-
cherheit.

(6) Hessische Forderrichtlinien oder
Forderangebote, die ganz oder teil-
weise die Beschaffenheit der Gebau-
dehtlle betreffen, werden durch eine
neue Richtlinie des flur Energieeffizienz
zustandigen Ministeriums erganzt. Die-
se fordert MalRnahmen, die die jeweils
geltenden gesetzlichen energetischen
Mindestanforderungen fur Neu- und Er-
weiterungsbauten sowie die Sanierung
von Gebauden in einer nicht nur gering-
fugigen Weise Ubererfillen. Dabei wer-
den Gebaude, die zusatzlich Endener-

") Andert FFN 56-9

(7) Die Erreichung der Ziele des
Abs. 1 soll durch die Steigerung der
Energieeffizienz, die Verbesserung der
Energieeinsparungen, die Forderung
des Ausbaus einer mdoglichst dezen-
tralen und soweit sinnvoll zentralen
Energieinfrastruktur aus erneuerbaren
Energien, die Minimierung des Energie-
einsatzes bei BaumalRnahmen und Bau-
stoffen, die Schaffung der gesellschaft-
lichen Akzeptanz fir den Umbau hin zu
einer Energieversorgung aus erneuer-
baren Energien und die Begrenzung
der negativen Auswirkungen des Klima-
wandels gewahrleistet werden. Landes-
eigenen Vorhaben kommt dabei eine
Vorbildfunktion zu.*

3. § 3 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) Das Wort ,Kraft-Warme-Kopplung*
wird durch die Worter ,hocheffzien-
ten Kraft-Warme-Kopplung, der Mi-
nimierung des Energieeinsatzes bei
Baumafinahmen und Baustoffen”
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefligt:

.Bei der Entscheidung Uber die zu
férdernden Malnahmen werden
hocheffiziente Gebaude vorrangig
beriicksichtigt, insbesondere Ge-
baude, die zusatzlich Endenergie
zur externen Nutzung bereitstellen.”

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Das Land fordert investive Kili-
maschutz- und Klimaanpassungsmal}-
nahmen, insbesondere zur Steigerung
der Energieeffizienz, auf der Grundlage
einer kommunalen fachlichen Planung.
Energetisch bedingte Anforderungen
sind bei der Umsetzung der MalRnah-
men einzuhalten.”

4.In § 5 wird nach dem Wort ,-verwendung*

das Wort ,und“ durch ein Komma ersetzt
und werden nach dem Wort ,Energiequel-
len“ die Wérter ,und Energiespeichertech-
nologien sowie zugehdrige Machbarkeits-
studien® eingeflgt.

5. § 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Gegenstand des Forderprogramms sind
insbesondere innovative Vorhaben zur ra-
tionellen Energiebereitstellung auf Basis
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regenerativ erzeugter Energietrager, zur
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, zur
Umwandlung und Speicherung von Ener-
gie, zur Netzintegration und Vorhaben im
Bereich der Elektromobilitat.”

. § 7 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 werden die Worter ,und die
Grindung von Energieagenturen” ge-
strichen.

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort ,KIli-
maschutzkonzepte)* die Worter ,sowie
fur die kommunale Gebietsentwicklung®
eingeflgt.

c) In Abs. 3 wird das Wort ,Kraft-Warme-
Kopplungs-Potenzialen* durch die Wor-
ter ,zentralen Warmeversorgungspoten-
zialen, wie zum Beispiel Potenziale zur
Kraft-Warme-Kopplung* ersetzt.

. § 9 wird wie folgt gefasst:
89

Anforderungen an landeseigene
Gebaude und Beschaffungen

»(1) Bei Sanierung bestehender landes-
eigener Gebaude soll Klimaneutralitat er-
reicht werden. Dies ist insbesondere durch
den effizienten Einsatz von Energietragern
und erneuerbaren Energien, die gebaude-
nahe Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sowie die Einhaltung eines ho-
hen  Gebaudeenergieeffizienzstandards
zu erreichen. Ein Gebaude ist so zu sanie-
ren, dass der Jahres-Primarenergiebedarf
héchstens 55 Prozent des Hochstwertes
des Jahres-Primarenergiebedarfs betragt,
der nach dem Gebaudeenergiegesetz vom
8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) fir ein
entsprechend neu zu errichtendes Gebau-
de zulassig ist und die AulRenbauteile die
Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der warmeubertragen-
den Umfassungsflache nach Tabelle 2 der
Anlage zu den Energieeffizienzfestlegun-
gen fur klimaneutrale Neu-/Erweiterungs-
bauten und Gebaudesanierungen des
Bundes (,Vorbildfunktion Bundesgebaude
fur Energieeffizienz*) vom 25. August 2021
nicht Uberschreiten (Gebaudeenergieef-
fizienzstandard Effizienzgebaude,  , 55).
Es sind vorwiegend Baumaterialien aus
nachwachsenden und recyclingfahigen
Rohstoffen sowie Baustoffe und Produkte
mit geringem Energieverbrauch bei Her-
stellung, Lagerung, Transport, Verarbei-
tung und Entsorgung einzusetzen. Der
Energieeinsatz bei BaumalRnahmen ist zu
minimieren.

(2) Bei landeseigenen Neu- und Er-
weiterungsbauten soll Klimaneutralitat er-
reicht werden. Dies ist insbesondere durch
den effizienten Einsatz von Energietragern
und erneuerbaren Energien, die gebaude-
nahe Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sowie die Einhaltung eines ho-
hen  Gebaudeenergieeffizienzstandards
zu erreichen. Ein Gebaude ist so zu er-
richten, dass der Jahres-Primarenergie-
bedarf hochstens 40 Prozent des Hochst-
wertes des Jahres-Primarenergiebedarfs
betragt, der nach dem Geb&udeener-
giegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. |
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S. 1728) fur das Gebaude zuldssig ist
und die AuRenbauteile die Hdéchstwerte
der mittleren Warmedurchgangskoeffizi-
enten der warmelbertragenden Umfas-
sungsflache nach Tabelle 1 der Anlage
zu den Energieeffizienzfestlegungen fir
klimaneutrale = Neu-/Erweiterungsbauten
und Gebdaudesanierungen des Bundes
(,Vorbildfunktion ~ Bundesgebaude  fir
Energieeffizienz“) vom 25. August 2021
nicht Uberschreiten (Geb&udeenergieef-
fizienzstandard Effizienzgeb&ude, 40).
Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(3) Naheres zu Abs. 1 und 2 regelt eine
Richtlinie des fir den staatlichen Hochbau
zustandigen Ministeriums im Einverneh-
men mit dem fiir Energierecht zustandigen
Ministerium. Darin sollen die Energieeffi-
zienzfestlegungen fiir klimaneutrale Neu-/
Erweiterungsbauten und Geb&udesanie-
rungen des Bundes (,Vorbildfunktion Bun-
desgebaude fir Energieeffizienz*) vom
25. August 2021 bertcksichtigt werden.

_ (4) Unabhangig vom Erreichen oder
Uberschreiten der Schwellenwerte des
§ 106 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschrankungen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013
(BGBI. | S. 1750, 3245), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 27. Juli 2021 (BGBI. |
S. 3274), gilt

1. bei der Beschaffung energieverbrauchs-
relevanter Liefer- oder Dienstleistun-
gen § 67 der Vergabeverordnung vom
12. April 2016 (BGBI. | S. 624), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 9. Juni
2021 (BGBI. 1 S. 1691), und

2. bei der Beschaffung von Straflenfahr-
zeugen und Dienstleistungen fir diese
StralRenfahrzeuge, dass

a) bis 2030 in Abweichung zu § 6
Abs. 1 des Saubere-Fahrzeuge-Be-
schaffungs-Gesetzes vom 9. Juni
2021 (BGBI. | S. 1691) eine Mindest-
quote von 50 Prozent an sauberen
leichten Nutzfahrzeugen einschliel3-
lich Personenkraftwagen nach § 2
Abs. 4 des Saubere-Fahrzeuge-Be-
schaffungs-Gesetzes erreicht wird;

b)ab 2030 ausschlieRlich saubere
Fahrzeuge nach § 2 Abs. 3 bis 6 des
Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-
Gesetzes beschafft werden, voraus-
gesetzt, diese eignen sich flur den
vorgesehenen Einsatzzweck.

§ 4 Abs. 1 des Saubere-Fahrzeuge-Be-
schaffungs-Gesetzes gilt bei Beschaffun-
gen nach Satz 1 Nr. 2.

. Nach § 9 wird als § 9a eingeflugt:

»3 9a

Installation und Betrieb von
Photovoltaikanlagen

(1) Bei bestehenden landeseigenen
Gebauden sind ab dem 29. November
2024 anteilig auf den Dachflachen des
Gebaudes Photovoltaikanlagen zu instal-
lieren, wenn die Nutzungsflache des Ge-
b&udes mehr als 50 Quadratmeter betragt.
Bei landeseigenen Neu- und Erweiterungs-
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bauten sind anteilig auf den Dachflachen
des Gebaudes Photovoltaikanlagen zu
installieren und zu betreiben, wenn die
Nutzungsflache des Gebaudes mehr als
50 Quadratmeter betragt und nach dem
29. November 2023 mit der Errichtung des
Gebaudes begonnen wird.

(2) Bei Neubau eines fir eine Photo-
voltaiknutzung geeigneten offenen lan-
deseigenen Parkplatzes mit mehr als 35
Stellplatzen fiir Kraftfahrzeuge besteht die
Verpflichtung, uber der Stellplatzflache
eine Photovoltaikanlage zu installieren
und zu betreiben, wenn der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 29. Novem-
ber 2023 bei der zustandigen Behdrde
eingeht.

(3) Die Erfullung der Pflichten nach
Abs. 1 und 2 kann durch Dritte erfolgen.
Die MindestgrolRe der Photovoltaikan-
lagen nach Abs. 1 und 2 sowie nahere
Einzelheiten regelt eine Richtlinie des fir
staatlichen Hochbau zustandigen Ministe-
riums im Einvernehmen mit dem fir Ener-
gierecht zustandigen Ministerium.

(4) Die Pflicht nach Abs. 1 gilt nicht fiir
1. unterirdische bauliche Anlagen,

2. Traglufthallen und fliegende Bauten so-
wie

3. Nebenanlagen, sofern bereits mit ei-
nem anderen Gebaude auf demselben
Grundstlick die Pflicht nach Abs. 1 er-
fallt wird.

Die Pflicht nach Abs. 1 entfallt, soweit

1. ihre Erfillung im Einzelfall anderen of-
fentlich-rechtlichen Vorschriften wider-
spricht,

2. ihre Erflllung im Einzelfall technisch un-
moglich ist oder

3. die Dachflache eines Neubaus aus
zwingenden rechtlichen oder tatsach-
lichen Griinden ausschlieflich nach
Norden ausgerichtet werden kann oder
die Dachflache eines bestehenden Ge-
baudes ausschlielllich nach Norden
ausgerichtet ist.

(5) Die Pflicht nach Abs. 2 gilt nicht fur
Parkplatze, die unmittelbar entlang der
Fahrbahnen offentlicher Strallen angeord-
net sind. Die Pflicht nach Abs. 2 entfallt,
soweit ihre Erflllung im Einzelfall

1. anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten widerspricht,

2. aus stadtebaulichen Griinden ausge-
schlossen ist oder

3. technisch unmaoglich ist.”

.In § 10 werden nach dem Wort ,Korper-
schaften” ein Komma und das Wort ,Ge-
nossenschaften” eingefligt.

10. § 11 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,im
Strom- und Warmebereich, ins-
besondere von Windkraft, Photo-
voltaik, Solarthermie, Biomasse,
Geothermie und Wasserkraft, so-
wie zur Darstellung und Fortschrei-

1.

12.

bung der Potenziale fiir erneuer-
bare Energien“ durch ,sowie ihrer
Potenziale und weiterer energie-
bezogener Indikatoren ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worter ,mdg-
lichst alle* durch ,die quantifizier-
baren® ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Sofern die nach Abs. 1 erfass-
ten Daten auf regionaler Ebene vorlie-
gen, werden diese in digitalen Karten
zusammengefasst und der Offentlich-
keit zuganglich gemacht.”

Die Uberschrift des Vierten Teils wird wie
folgt gefasst:

,VIERTER TEIL
Weitere Verpflichtungen®

§ 12 wird durch die folgenden §§ 12 und
13 ersetzt:

,§12

Photovoltaikanlagen auf
nicht landeseigenen Stellplatzen

(1) Bei Neubau eines fir eine Photo-
voltaiknutzung geeigneten offenen nicht-
landeseigenen Parkplatzes mit mehr als
50 Stellplatzen fir Kraftfahrzeuge be-
steht die Verpflichtung, tber der Stell-
platzflache eine Photovoltaikanlage zu
installieren und zu betreiben, wenn der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem
29. November 2023 bei der zusténdigen
Behorde eingeht. Die Erflllung der Pflicht
nach Satz 1 kann durch Dritte erfolgen.

(2) Die Pflicht nach Abs. 1 gilt nicht fir
Parkplatze, die unmittelbar entlang der
Fahrbahnen offentlicher StralRen ange-
ordnet sind. Die Pflicht nach Abs. 1 ent-
fallt, wenn die zusténdige Behdrde auf
Antrag davon befreit. Von der Pflicht nach
Abs. 1 ist zu befreien, wenn ihre Erflllung
im Einzelfall

1. anderen offentlich-rechtlichen Vor-
schriften widerspricht,

2. aus stadtebaulichen Grinden ausge-
schlossen ist,

3. technisch unmaoglich ist oder

4. wegen besonderer Umstande durch
einen unangemessenen Aufwand oder
in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Harte fuhren wiirde.

(3) Die Landesregierung wird ermach-
tigt, durch Rechtsverordnung nahere Re-
gelungen Uber

1. die MindestgroRe der Photovoltaikan-
lagen nach Abs. 1,

2. weitere Ausnahmen und Befreiungen
von der Pflicht nach Abs. 1,

3. Optionen zur Erfiillung der Pflicht nach
Abs. 1,

4. die vorzulegenden Nachweise Uber die
Erflllung der Pflicht nach Abs. 1 und
Uber das Vorliegen der Voraussetzun-
gen zur Erteilung einer Befreiung nach
Abs. 2 Satz 2 und 3
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zu treffen und die zustéandigen Behdrden
der Gemeinden und Gemeindeverbande
fur den Vollzug der §§ 9a und 12 zu be-
stimmen sowie Regelungen uber damit
verbundene Kostenfolgen oder einen
Ausgleich im Falle der Mehrbelastung
oder Entlastung der Gemeinden und Ge-
meindeverbande zu treffen.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsatzlich oder fahrldssig entgegen
Abs. 1 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach Abs. 3 iber einem Stell-
platz Photovoltaikanlagen nicht, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig instal-
liert oder betreibt. Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuf3e bis zu flinfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.

§13
Kommunale Warmeplanung

(1) Ab dem 29. November 2023 sind
die Gemeinden mit mehr als 20 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern verpflich-
tet, zur Erreichung der Energie- und Kli-
maziele eine kommunale Warmeplanung
zu entwickeln, fortlaufend zu aktualisie-
ren und zu verdffentlichen.

(2) Ein kommunaler Warmeplan hat
Darlegungen zu folgenden Aspekten zu
beinhalten:

1. die systematische und qualifizierte Be-
standsanalyse,

2. die Potenzialanalyse im Warmebereich
innerhalb und auRerhalb der Gebaude
und

3. ein klimaneutrales Szenario flr das
Jahr 2045 mit Zwischenzielen fiir das
Jahr 2030.

(3) Im Rahmen der kommunalen War-
meplanung sind die Warmenetzbetreiber
verpflichtet, fur die von ihnen betriebenen
Warmenetze  Dekarbonisierungsplane
vorzulegen. Darin soll beschrieben wer-
den, wie der Anteil von erneuerbaren
Energien und unvermeidbarer Abwarme
an der gelieferten Warme bis 2030 auf
mindestens 30 Prozent und bis 2045 auf
100 Prozent ansteigen soll.

(4) Soweit dies zur Erstellung kom-
munaler Warmeplane erforderlich ist,
sind Gemeinden berechtigt, vorhandene
Daten bei Energieunternehmen, Indus-
trie- und Gewerbebetrieben sowie bei
der o6ffentlichen Hand zu erheben; dies
gilt auch soweit es sich dabei um per-
sonenbezogene Daten handelt. Daten,
die Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse
darstellen, sind bei der Ubermittlung als
vertraulich zu kennzeichnen.

(5) Die fur das Energierecht zustandi-
ge Ministerin oder der hierfiir zustandige
Minister wird ermachtigt, im Einverneh-
men mit der fir Kommunalrecht zustandi-
gen Ministerin oder dem hierfir zustandi-
gen Minister und der Ministerin oder dem
Minister der Finanzen, durch Rechtsver-
ordnung Regelungen zu treffen tber

2) Andert FFN 361-123

13.

14.

1. die inhaltliche Ausgestaltung der zu er-
stellenden Plane, insbesondere (ber
die Mindestanforderungen an Ergeb-
nisse und Ziele,

2.das Verfahren der Aufstellung, ins-
besondere Uber die notwendigen
durchzufiihrenden Analysen, die ver-
gaberechtliche Anforderungen, die Be-
teiligungsprozesse und die Veroffentli-
chung der Ergebnisse,

3. die Aktualisierung der Warme- und der
Dekarbonisierungsplane insbesondere
Vorgaben zu den zeitlichen Intervallen,
zur Weiterentwicklung der Planung
und zum Umgang mit den gewonne-
nen Erkenntnissen,

4. die Datenubermittlung zur Erstellung
der Warmeplane und des Umgangs
mit diesen Daten sowie

5. den finanziellen Ausgleich fir die Ge-
meinden.

Das fur das Energierecht zustandige Mi-
nisterium bestimmt, wer fur die Uberwa-
chung der Vorgaben des § 13 zustandig
ist.

(6) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig entgegen
Abs. 3 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach Abs. 5 keine Dekarbo-
nisierungsplane vorlegt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu
finfundzwanzigtausend Euro geahndet
werden.”

Nach dem neuen § 13 wird folgende
Uberschrift eingefligt:

L,FUNFTER TEIL
Schlussvorschrift*

Der bisherige § 13 wird § 14 und in
Satz 2 wird die Angabe ,2022“ durch
,2029" ersetzt.

Artikel 2?)

Anderung der Hessischen Bauordnung

20

Die Hessische Bauordnung vom 28. Mai
18 (GVBI. S. 198), zuletzt geandert durch

Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBI. S. 378), wird
wie folgt gedndert:

1.

§ 6 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 6 Satz 4 Nr. 2 wird die Angabe
,0,25 m“ durch ,0,40 m"“ ersetzt.

b) Abs. 9 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nr. 3 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) Als Nr. 4 wird angefugt:

»4. gebaudeunabhangige Warme-
pumpen sowie Warmepumpen
an Gebauden, einschliellich
ihrer Fundamente und Einhau-
sungen, mit einer Hohe bis zu
2 m uber der Gelandeoberfla-
che.”

c) Abs. 10 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nr. 10 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.
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bb) Als Nr. 11 wird angeflgt:

,11. gebaudeunabhangige Warme-
pumpen sowie Warmepumpen
an Gebauden, einschliel3lich
ihrer Fundamente und Einhau-
sungen, mit einer Héhe von bis
zu 2 m Uber der Gelandeober-
flache und einer Gesamtlange
bis zu 3 m entlang der Grund-
stlicksgrenze.”

d) Als Abs. 13 wird angefugt:

»(13) Die Regelungen des Hessi-
schen Nachbarrechtsgesetzes vom
24. September 1962 (GVBI. | S. 417),
zuletzt geandert durch Gesetz vom
22. September 2022 (GVBI. S. 460), in
der jeweils geltenden Fassung bleiben
unberihrt.”

2. § 31 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nr. 2 wird das Wort ,und“ durch
ein Komma ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird der Punkt am Ende
durch das Wort ,und” ersetzt.

cc) Als Nr. 4 wird angefugt:

,4. Kleinteile, die nicht zur Brandaus-
breitung beitragen.*

b) Als Abs. 5 Satz 3 wird angefugt:

~Abweichend von Abs. 3 sind hinterlif-
tete AuRenwandbekleidungen, die den
Technischen Baubestimmungen nach
§ 90 entsprechen, mit Ausnahme der
Dammstoffe, aus normalentflammbaren
Baustoffen zulassig.”

3. § 35 Abs. 5 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 werden die Woérter ,Gebaude-

teile oder” durch ,Brandabschnitte und*
ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Zu Brandwanden und zu Wanden,
die anstelle von Brandwanden zulassig
sind,

1. dirfen ohne Abstand errichtet wer-
den:

a) Dachflachenfenster,  Oberlichte,
Lichtkuppeln und Offnungen in der
Bedachung, wenn diese Wande
mindestens 0,30 m Uber die Beda-
chung gefihrt sind,

b) Solaranlagen und ahnliche Dach-
aufbauten aus brennbaren Bau-
stoffen, wenn diese Wande sie um
mindestens 0,30 m Uberragen,

c) Solaranlagen aus nichtbrennbaren
Baustoffen,

d) Dachgauben und andere raumbil-
dende Aufbauten, wenn sie durch
diese Wande entsprechend § 33
Abs. 5 gegen Brandubertragung
geschitzt sind,

2. missen Solaranlagen, die mit maxi-
mal 0,30 m Hohe Uber der Dachhaut
installiert oder im Dach integriert sind
und nicht unter Nr. 1 Buchst. b oder
Buchst. ¢ fallen, einen Abstand von
mindestens 0,50 m einhalten,

3. missen einen Abstand von mindes-
tens 1,25 m einhalten:

a) Dachflachenfenster,  Oberlichte,
Lichtkuppeln und Offnungen in der
Bedachung, wenn sie nicht unter
Nr. 1 Buchst. a fallen,

b) Solaranlagen und &hnliche Dach-
aufbauten aus brennbaren Bau-
stoffen, wenn sie nicht unter
Nr. 1 Buchst. b fallen bzw. Solar-
anlagen, wenn sie nicht unter Nr. 1
Buchst. c oder Nr. 2 fallen,

c) Dachgauben und andere raumbil-
dende Aufbauten, wenn sie nicht
unter Nr. 1 Buchst. d fallen.

Artikel 3
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-

kiindung in Kraft.

Die verfassungsmaRigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Hessen zu verkiinden.

Wiesbaden, den 22. November 2022

Der Hessische Minister
) far Wirtschaft, Energie, Verkehr
Rhein und Wohnen

Der Hessische Ministerprasident

Al-Wazir
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetz fiir ein Hessisches Fischereigesetz und
zur Anderung des Hessischen Wassergesetzes

Vom 17. November 2022

Artikel 1')?)
Hessisches Fischereigesetz (HFischG)

Inhaltsiibersicht

ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Ziele des Gesetzes
§ 2 Geltungsbereich

ZWEITER TEIL
Fischereirechte

3 Fischereirecht und Hege

4 Inhaber des Fischereirechts

5 Selbststandige Fischereirechte

6 Selbststandige Fischereirechte bei Ver-
anderung flieRender Gewasser

7 Ubertragung selbststandiger Fischerei-
rechte

wn wn w W W W

8 Ubertragung beschrankter selbststandi-
ger Fischereirechte

9 Mit dem Eigentum an einem anderen
Grundstlick verbundene Fischereirechte

§ 10 Vereinigung von Fischereirechten

§ 11 Aufhebung von selbststédndigen Fische-
reirechten

DRITTER TEIL
Ausiibung des Fischereirechts

Abschnitt 1
Berechtigungen zur Fischerei
§ 12 Grundsatz
§ 13 Besatzmalinahmen
§ 14 Ubertragung der Ausiibung
§ 15 Fischereipachtvertrag
§ 16 Fischereierlaubnisscheine
§ 17 Fischfang auf Uberfluteten Grundstiicken

§ 18 Uferbetretungsrecht und Zugang zu den
Gewassern

") FFN 87-49

2) Dieses Gesetz dient

— der Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt ge-
andert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013
(ABI. EU Nr. L 158 S. 193),

—der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens fiir MaBnhahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1), zuletzt ge-
andert durch Richtlinie 2014/101/EU vom 30. Oktober 2014 (ABI.
EUNr. L 311 S. 32) und

—der Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 uber die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. 2010 EG L S. 7), zuletzt
geandert durch Verordnung 2019/1010 vom 5. Juni 2019 (ABI. L
170 S. 115).

Abschnitt 2
Fischereibezirke
§ 19 Fischereibezirke
§ 20 Eigenfischereibezirk
§ 21 Gemeinschaftlicher Fischereibezirk
§ 22 Eingliederung von Fischereirechten

Abschnitt 3
Fischereigenossenschaft
§ 23 Fischereigenossenschaft
§ 24 Satzung der Fischereigenossenschaft

§ 25 Aufsicht Uber die Fischereigenossen-
schaft

§ 26 Bildung einer Fischereigenossenschaft

Abschnitt 4
Hegegemeinschaft und Hegeplan
§ 27 Hegegemeinschaft
§ 28 Hegeplan

VIERTER TEIL
Fischereischeine und Fischereiabgabe
§ 29 Fischereischeinpflicht
§ 30 Fischereischein
§ 31 Fischerpriifung
§ 32 Versagungsgriinde
§ 33 Sonder- und Besucherfischereischein

§ 34 Geltungsdauer und Verlangerung von
Fischereischeinen

§ 35 Fischereiabgabe
§ 36 Zustandigkeit

FUNFTER TEIL
Schutz der Fischbestéinde
§ 37 Schadenverhiitende MaRnahmen
§ 38 Ablassen von Gewassern

§ 39 Sicherung des Fischwechsels in Ge-
wassern beim Einsatz von Fischereivor-
richtungen

§ 40 Schonbezirke

§ 41 Fischwege

§ 42 Fischwege an bestehenden Anlagen
§ 43 Fischfang in Fischwegen

§ 44 Mitfuhren von Fischereigerat

SECHSTER TEIL
Organisation der Fischereiverwaltung
§ 45 Fischereibehorden
§ 46 Zustandigkeiten
§ 47 Landesfischereibeirat


Zentgraf
Hervorheben
Der Verband Hessischer Fischer e.V. begrüßt das neue Fischereigesetz, welches einen Tag nach der Veröffentlichung, also ab dem 18.11.2022 in Kraft getreten ist.
Mit dem neuen Fischereigesetz soll dem zeit- und ordnungsgemäßen Nachgang der Angelfischerei Sorge getragen werden.

In dieser kommentierten Fassung möchten wir Ihnen wichtige Neuerungen aufzeigen und uns zugleich dazu aus Sicht der Angelfischerei und des Gewässerschutzes positionieren.
 
Als Fischerei- und zugleich Naturschutzverband hatten wir die Möglichkeit uns im Rahmen einer Stellungnahme und der Interessensvertretung für unsere Mitglieder einzubringen. Dies haben wir auf vielfältige Weise und mit Hilfe aller uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten getan und uns bereits ab dem Februar 2020 intensiv mit dem Gesetz befasst und umfangreich eingebracht. So konnten wir viele der im Entwurf noch vorhandenen und für uns Angler und den Gewässerschutz nachteiligen Paragraphen verhindern, abändern und/oder abmildern. Zudem konnten wir  uns seit Jahren wichtige Belange einbringen und damit in vielen Teilen des Gesetzes zu einer Verbesserung beitragen. 
Dennoch ist zu erwähnen, dass im Rahmen politischer Geschehnisse nicht immer alle Interessen durchsetzbar sind. 
Wir sind nicht der Gesetzgeber und unsere Stellungnahmen werden gleich gewichtet wie die der anderen Naturschutzverbände wahrgenommen. Die grundsätzliche und mit der Politik verbundene Einstellung zum Angeln und zum tatsächlichen Gewässerschutz sind abhängig von den Wahlergebnissen des Landtagswahlen und der regierenden Partei.
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§ 48 Fischereiberaterinnen und -berater
§ 49 Fischereiaufsicht

SIEBENTER TEIL
Entschadigung
§ 50 Art und Ausmal}
§ 51 Verfahren

ACHTER TEIL
Verordnungsermachtigungen
§ 52 Verordnungsermachtigungen

NEUNTER TEIL
BuBgeldvorschriften
§ 53 BuRgeldvorschriften

§ 54 Uberleitung bisheriger Ahndungsbestim-
mungen

ZEHNTER TEIL
Ubergangs- und Schlussvorschriften
§ 55 Weitergeltung alter Pachtvertrage
§ 56 Ubergangsvorschriften
§ 57 Aufhebung bestehender Vorschriften
§ 58 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§1
Ziele des Gesetzes
Ziele dieses Gesetzes sind

1. der Schutz, die Erhaltung und die Fortent-
wicklung der im Wasser lebenden Tier-
und Pflanzenwelt und ihres Lebensraums,

2. die Erhaltung und Verbesserung der Was-
serqualitat und der Vielfalt der Gewasser
als unentbehrliche Voraussetzungen zur
Fortentwicklung und zur Erhaltung der Fi-
sche und

3. die Férderung der nachhaltigen Austibung
der Fischerei nach den Grundsatzen der
guten fachlichen Praxis.

§2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Fischerei und
Fischhaltung in

1. sténdig oder zeitweilig in Betten flieRen-
dem oder stehendem oder aus Quellen
wild abflielendem Wasser,

2. kunstlich angelegten oder ablassbaren so-
wie wahrend der Bespannung gegen den
Wechsel der Fische stédndig abgesperrten
Fischteichen, gleichgultig ob sie mit einem
natlrlichen Gewasser in Verbindung ste-
hen oder nicht,

3. Agquakulturanlagen und Vorrichtungen zur
Halterung von lebenden Fischen.

(2) Auf nicht fischereiwirtschaftlich oder
angelfischereilich genutzte

1. Kleinteiche im Haus- und Gartenbereich,
die keine fir jede Art des Fischwechsels
geeignete Verbindung mit anderen Ge-
wassern aufweisen, und

2. Halterungen fir lebende Fische aulerhalb
von Gewassern

findet dieses Gesetz keine Anwendung.

ZWEITER TEIL
Fischereirechte

§3
Fischereirecht und Hege

(1) Das Fischereirecht ist das Recht und
die Pflicht, in einem Gewasser Fische und
Fischnahrtiere zu hegen, und die Befugnis,
sie zu fangen und sich anzueignen. Als Fi-
sche im Sinne dieses Gesetzes gelten auch
Rundmauler, Krebse und Muscheln. Das Fi-
schereirecht erstreckt sich auch auf alle Ent-
wicklungsstadien und Formen der Fische so-
wie aquatisch wirbellose Fischnahrtiere.

(2) Ziele der Hege sind der Aufbau und die
Erhaltung eines der GroRRe und Beschaffen-
heit des Gewassers entsprechenden heimi-
schen Fischbestandes in naturnaher Vielfalt.
Die Fischbestande und ihre Lebensrdume
sind vor Krankheiten und Beeintrachtigungen
zu schiitzen und zu entwickeln. Die Hege
umfasst auch die Verbesserung der Gewas-
serstruktur mit MaRnahmen, die tber die Vor-
gaben anderer Rechtsvorschriften hinausge-
hen und der Forderung der Fischbestédnde
dienen.

§4
Inhaber des Fischereirechts

Das Fischereirecht steht vorbehaltlich
der §§ 5 und 6 der Eigentiimerin oder dem
Eigentimer des Gewassergrundstiicks zu
(Eigentumsfischereirecht).

§5
Selbststandige Fischereirechte

(1) Fischereirechte, die nicht der Eigen-
timerin oder dem Eigentimer des Gewas-
sergrundsticks zustehen (selbststéandige
Fischereirechte) und zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes im Grundbuch
oder im Wasserbuch eingetragen sind, blei-
ben bestehen.

(2) Das selbststandige Fischereirecht ist
ein das Gewassergrundstiick belastendes
Recht. Sein Rang bestimmt sich nach der
Zeit der Entstehung. Es bedarf zur Erhaltung
der Wirksamkeit gegenliber dem 6ffentlichen
Glauben des Grundbuches nicht der Eintra-
gung.

(3) Neue selbststandige Fischereirechte
dirfen unbeschadet des § 6 nicht begriindet
werden.
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§6

Selbststéndige Fischereirechte bei Verande-
rung flieBender Gewasser

(1) Verandert ein flieRendes Gewasser
durch naturliche Ereignisse oder kiinstliche
Eingriffe sein Bett, so folgt ein selbststandi-
ges Fischereirecht dem veranderten Bett.
Bildet sich ein neuer Arm oder entsteht eine
Abzweigung oder eine dauernd Uberstaute
Wasserflache, so erstreckt sich das Fische-
reirecht auch auf diese. Dies gilt nicht fir Ge-
wasser nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3.

(2) Bestanden am bisherigen flieRenden
Gewasser mehrere selbststéandige Fische-
reirechte, so bestimmt sich deren rdumliche
Ausdehnung am veranderten flieRenden Ge-
wasser nach dem Verhaltnis, in dem sie zuei-
nanderstanden. Auf Antrag einer betroffenen
Inhaberin oder eines betroffenen Inhabers
des Fischereirechts entscheidet die obere
Fischereibehdrde Uber die Zuordnung der
selbststandigen Fischereirechte.

(3) Vermindert die kiinstliche Veranderung
eines flieRenden Gewassers den Wert des
Fischereirechts, so hat die Tragerin oder der
Trager der baulichen MaRBnahme die Inha-
berin oder den Inhaber des Fischereirechts
nach MaRgabe der Vorschriften des Sieben-
ten Teils zu entschadigen. Eine erhebliche
Werterhéhung hat die Inhaberin oder der
Inhaber des Fischereirechts auszugleichen.
Sie oder er kann stattdessen auf das Fische-
reirecht durch eine 6ffentlich beglaubigte Er-
klarung gegeniber der Eigentimerin oder
dem Eigentumer des belasteten Gewasser-
grundstlicks verzichten; in diesem Falle hat
die Tragerin oder der Trager der baulichen
MaRnahme die Inhaberin oder den Inhaber
des Fischereirechts in Hohe des Wertes des
Fischereirechts vor der Veranderung nach
den Vorschriften des Siebenten Teils dieses
Gesetzes zu entschadigen.

§7
Ubertragung selbststandiger Fischereirechte

(1) Ein selbststéandiges Fischereirecht
kann nur ungeteilt vererbt oder durch Vertrag
Ubertragen werden, es sei denn, die Uber-
tragung erfolgt an den Eigentimer des be-
lasteten Gewassergrundstiicks. Der Vertrag
bedarf der notariellen Beurkundung. Dies gilt
auch fiur die Verpflichtung zur Ubertragung
oder zum Erwerb des Fischereirechts.

(2) Ein selbststandiges Fischereirecht,
das neben anderen selbststandigen Fische-
reirechten (Koppelfischereirechte) an densel-
ben Gewassergrundstiicken besteht, kann
nur auf die Eigentiimerin oder den Eigentu-
mer des Gewassergrundstlicks oder auf eine
Inhaberin oder einen Inhaber eines nicht be-
schrankten selbststandigen Fischereirechts
an diesem Gewassergrundstlick Ubertragen
werden. Eine Erbengemeinschaft kann ein
solches Recht auch auf eine Miterbin oder
einen Miterben Ubertragen.

(3) Ist das Fischereirecht mit dem Eigen-
tum an einem anderen Grundstick (herr-
schendes Grundstiick) als dem Gewasser-
grundstick verbunden, das mit dem Recht
eines Dritten belastet ist, so kann das Fische-

reirecht nur mit dessen Zustimmung Ubertra-
gen werden; die Zustimmungserklarung be-
darf der 6ffentlichen Beglaubigung.

(4) Mit dem Fischereirecht verbundene
Nebenrechte oder Verpflichtungen gehen auf
die Erwerberin oder den Erwerber Uber.

§8
Ubertragung beschrankter selbststandiger
Fischereirechte

Ist ein selbststandiges Fischereirecht auf
das Hegen, Fangen oder Aneignen nur ein-
zelner der in § 3 Abs. 1 genannten Fische,
auf die Benutzung bestimmter Fanggerate
auf eine bestimmte Zeit, auf den Fang fir
den hauslichen Gebrauch oder in anderer
Hinsicht beschrankt (beschranktes selbst-
standiges Fischereirecht), so kann es durch
Rechtsgeschaft unter Lebenden nur auf die
Eigentimerin oder den Eigentiimer des be-
lasteten Gewassergrundstiicks oder auf die
Inhaberin oder den Inhaber eines nicht be-
schrankten Fischereirechts an demselben
Gewassergrundstiick und nur ungeteilt tiber-
tragen werden.

§9
Mit dem Eigentum an einem anderen
Grundstlick verbundene Fischereirechte

(1) Die §§ 7 und 8 sind nicht anzuwenden,
wenn ein mit dem Eigentum an einem herr-
schenden Grundstiick verbundenes selbst-
sténdiges Fischereirecht zusammen mit die-
sem Grundstlick Ubertragen wird.

(2) Bei der Teilung des herrschenden
Grundstiicks kann ein mit diesem Grund-
stlick verbundenes selbststéandiges Fische-
reirecht nur ungeteilt bei einem durch die Tei-
lung entstandenen Grundstiick verbleiben.
Die Eigentimerin oder der Eigentimer des
herrschenden Grundstlicks kann bis zur Ein-
tragung im Grundbuch durch eine offentlich
beglaubigte Erklarung gegenuber der oberen
Fischereibehdrde bestimmen, bei welchem
Teilgrundstlick das selbststandige Fischerei-
recht verbleiben soll. Einer solchen Erklarung
bedarf es nicht, wenn die Zugehdorigkeit des
selbststandigen Fischereirechts durch einen
notariell beurkundeten GrundstiicksveraufRe-
rungsvertrag bestimmt wird.

(3) Unterbleibt eine Bestimmung nach
Abs. 2 Satz 2 oder 3, so verbleibt das selbst-
standige Fischereirecht dem groRten Teil-
grundstiick und bei einer Teilung in gleiche
Teile dem Teilgrundstiick mit der niedrigsten
Flursticksnummer zugeordnet.

§10
Vereinigung von Fischereirechten

Vereinigt sich ein selbststéandiges Fische-
reirecht mit dem Eigentum am Gewasser-
grundstlick oder ein beschranktes selbst-
sténdiges Fischereirecht mit einem nicht
beschrankten Fischereirecht, so erlischt es
als besonderes Recht. Ist das besondere
Recht mit dem Recht eines Dritten belastet,
so erlischt es nur, wenn dieser der Veran-
derung in offentlich beglaubigter Form zu-
stimmt.
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§ 11

Aufhebung von selbststandigen
Fischereirechten

(1) Die obere Fischereibehtrde kann
selbststandige und beschrankte selbststandi-
ge Fischereirechte in Gewassern aufheben,
wenn

1. dies im Uberwiegenden offentlichen Inter-
esse geboten ist,

2. die Inhaberin oder der Inhaber dies bean-
tragt und nachweist, dass die Ausubung
des Fischereirechts fiir die Erhaltung oder
Verbesserung des Fischbestandes dau-
ernd nachteilig ist oder einen wirtschaft-
lichen Fischereibetrieb in dem Gewasser
hindert.

(2) Die oder der durch die Aufhebung der
selbststandigen oder beschrankten selbst-
stéandigen Fischereirechte Beglnstigte hat
die Betroffene oder den Betroffenen zu ent-
schadigen. Die Entschadigung richtet sich
nach den Vorschriften des Siebenten Teils.

DRITTER TEIL
Ausiibung des Fischereirechts

Abschnitt 1
Berechtigungen zur Fischerei

§12
Grundsatz

Die Fischerei ist nachhaltig und nach den
Grundsatzen der guten fachlichen Praxis
auszuiben, wie sie sich aus diesem Gesetz
und den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen ergeben.

§13
BesatzmalRnahmen

BesatzmalRnahmen sind der oberen Fi-
schereibehorde anzuzeigen, sofern sie nicht
Bestandteil eines Hegeplans nach § 28 sind.
Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind
BesatzmaRnahmen in stehenden Gewas-
sern, die standig gegen einen Fischwechsel
abgesperrt sind. Die obere Fischereibehorde
kann die BesatzmalRnahme untersagen oder
nahere Anforderungen festsetzen, soweit
Rechtsvorschriften verletzt werden.

§ 14
Ubertragung der Ausiibung

(1) Die Ausubung des Fischereirechts
kann vorbehaltlich des Abs. 3 Satz 2 einer
oder einem anderen Ubertragen werden

1. in vollem Umfang (Fischereipachtvertrag),

2. unter Beschrankung auf den Fischfang
mit bestimmten Fanggeraten (Fischereier-
laubnisschein) oder

3. beschrankt auf MaRnahmen zum Zwecke
des Fischartenschutzes, der Bestandsauf-
nahme, des Fangs von Laichfischen sowie
der Forschung und Lehre.

Die Ubertragung nach Satz 1 Nr. 3 hat durch
Zustimmung in Textform zu erfolgen.

(2) Das Fischereirecht darf auch zu
amtlichen Zwecken ausgelibt werden, ins-
besondere zur Erfillung europarechtlicher
Verpflichtungen oder nationaler und interna-
tionaler Ubereinkommen, zum Zwecke des
Fischartenschutzes, zur Bestandserhebung
bei der Erstellung oder Uberarbeitung von
Fischartenkatastern oder Funktionskontrol-
len von Fischschutzanlagen und Fischwe-
gen. Die jeweilige MaRRnahme und der Ter-
min sind &ffentlich bekannt zu machen oder
gegenuber der Fischereirechtsinhaberin oder
dem Fischereirechtsinhaber oder der oder
dem Fischereiausiibungsberechtigten in
Textform anzuzeigen. Die Bekanntmachung
oder die Anzeige sollen spatestens 10 Tage
vor dem Termin erfolgen. Zum Ausgleich von
Vermoégensschaden ist eine Entschadigung
nach den Vorschriften des Siebenten Teils zu
leisten.

(3) Der Fischereipachtvertrag gibt der
Pachterin oder dem Pé&chter die Befugnis
zur Erteilung von Fischereierlaubnisscheinen
und Zustimmungen nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 3. Die Verpachterin oder der Verpachter
kann sich im Pachtvertrag das Fischereiaus-
Ubungsrecht beschrankt auf den Fischfang
mit bestimmten Fangmitteln vorbehalten; in
diesem Falle kann die Verpachterin oder der
Verpachter Fischereierlaubnisscheine nur
ihren oder seinen Gehilfinnen oder Gehilfen
erteilen. Eine Unterverpachtung ist nur mit
Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers
des Fischereirechts zulassig.

(4) Juristische Personen, mit Ausnahme
von Fischerziinften, Fischereigenossen-
schaften und Fischereivereinigungen, durfen
Fischereirechte nur durch Verpachtung nut-
zen. Die Fischereibehdrde kann anstelle der
Verpachtung die Erteilung von Fischereier-
laubnisscheinen zulassen. Satz 1 und 2 gel-
ten nicht fir fischereiwirtschaftlich genutzte
Fischteiche und Gewasser und Anlagen nach
§ 2Abs. 1 Nr. 2 und 3.

§15
Fischereipachtvertrag

(1) Der Abschluss und die Anderung eines
Fischereipachtvertrages sowie eines Unter-
pachtvertrages bedurfen der Schriftform. Die
Mindestpachtzeit fiir den Fischereipachtver-
trag und dessen Verlangerung betragt zwolf
Jahre.

(2) Pachterinnen und Pachter kdnnen nur
sein

1. juristische Personen, wenn es sich um
Unternehmen der gewerblichen Fischerei-
wirtschaft, Fischerziinfte, Fischereigenos-
senschaften, Fischereivereinigungen und
Hegegemeinschaften nach § 27 handelt,
oder

2. natlrliche Personen, wenn diese im Besitz
eines glltigen Fischereischeins sind.

(3) Zur Vermeidung unbilliger Harten kann
die Fischereibehdrde Ausnahmen von Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 zulassen, sofern die Erhal-
tung eines angemessenen Fischbestandes
gewahrleistet ist.


Zentgraf
Hervorheben
Zunächst war seitens eines Teils der Landesregierung geplant, eine Genehmigungspflicht  für Besatzmaßnahmen einzuführen. 
Dies hätte bedeutet, dass jeder Fischereirechtsinhaber einen genehmigungspflichtigen Antrag inkl. dazu notwendiger Angaben (Fischart, Größe, Anzahl, Besatzstandort, Datum etc.) an die zuständige Obere Fischereibehörde hätte senden müssen. Diese hätte nach Prüfung des Antrags entweder den Besatz genehmigt oder abgelehnt. Neben dem enormen bürokratischen Aufwand wäre dies einer Aberkennung der Guten fachlichen Praxis sowie einer Aberkennung der Fähigkeit des Fischereirechtsinhabers zur Hege und Pflege gleichgekommen. Auch stellt sich uns die Frage, wie viele neue Stellen bei den Oberen Fischereibehörden hätten geschaffen werden müssen um die geschätzt jährlich etwa 5.000 Verfahren zu bearbeiten. 
Wir hatten gefordert diesen Paragrafen ersatzlos zu streichen. 
Die nun bestehende Anzeigepflicht von Besatzmaßnahmen ist eine deutliche Verbesserung, stellt jedoch noch immer einen unnötigen bürokratischen Aufwand für Fischereirechtsinhaber und Behörden dar. Insofern jeder Verein einen gut ausgebildeten Gewässerwart besitzt und den ohnehin geltenden rechtlichen Anforderungen bzgl. dem Besatzverbot fremder oder invasiver Arten nachkommt, was die Grundlage einer ordnungsgemäßen Hege darstellt, so ist eine solche Regelung unnötig. 
Wir sind gespannt wie sich diese Regelung in der Realität darstellen wird.
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(4) Der Abschluss und die Anderung eines
Fischereipachtvertrages oder eines Unter-
pachtvertrages sind der Fischereibehorde
anzuzeigen. Die Fischereibehérde bean-
standet binnen eines Monats Pachtvertra-
ge, die den Anforderungen des Abs. 1, des
Abs. 2 oder den Inhalten eines Hegeplans
nach § 28 Abs. 1 nicht entsprechen, soweit
sie nicht eine Ausnahme zulasst. Sie doku-
mentiert die angezeigten Pachtverhaltnisse
und eine Regelung im Pachtvertrag iber die
Vertretung in der Hegegemeinschaft nach
§ 27 Abs. 1 Satz 5 und teilt diese der Hege-
gemeinschaft mit.

(5) Fur die Dauer eines Streites Uber die
Wirksamkeit eines Pachtvertrages regelt die
Fischereibehorde die Austibung der Fische-
rei vorlaufig.

§ 16
Fischereierlaubnisscheine

(1) Fischereierlaubnisscheine dirfen nur
natlrlichen Personen erteilt werden, die In-
haber eines gultigen Fischereischeines oder
Jugendliche nach § 29 Abs. 4 sind. § 33 bleibt
unberlhrt. Fischereierlaubnisscheine dirfen
héchstens ein Kalenderjahr gelten. Sie dur-
fen von den Fischereirechtsinhaberinnen und
-inhabern sowie den Fischereipachterinnen
und -pachtern nur in solchem Umfang erteilt
werden, dass Nachteile fur den Lebensraum
des jeweiligen Gewassers und dessen Le-
bensgemeinschaft nicht zu befiirchten sind.
Die Inhaberin oder der Inhaber eines Fische-
reierlaubnisscheines haben diesen in Papier-
form oder digital bei der Fischereiausiibung
mit sich zu fliihren und ihn den Aufsichtsper-
sonen nach § 49 Abs. 1, dem Personal der
Fischereibehorden, den Fischereirechtsinha-
berinnen und -inhabern und den Fischerei-
pachterinnen und -pachtern zur Einsichtnah-
me in Papierform auszuhandigen oder digital
vorzuzeigen und auf Verlangen zur Uberpri-
fung zu Ubermitteln.

(2) Fischereierlaubnisscheine sind so zu
gestalten, dass sie der Ausgeberin oder dem
Ausgeber und der Empfangerin oder dem
Empfanger personlich und zeitlich eindeutig
zugeordnet und ohne Hilfsmittel kontrolliert
werden kdnnen.

(3) Die obere Fischereibehorde kann,
wenn sie es zur Erhaltung eines den Anforde-
rungen des § 3 Abs. 2 entsprechenden Fisch-
bestandes fiir erforderlich halt, fir Gewasser

1. die Hochstzahl der Fischereierlaubnis-
scheine festsetzen und

2. die Fangerlaubnis auf bestimmte Fischar-
ten, FischgroRen, Fangmengen, Fangzei-
ten oder Fangmittel beschranken.

(4) Personen, die nach § 29 Abs. 2 und
3 Unterstiitzung leisten, bediirfen keines Fi-
schereierlaubnisscheins.

§17
Fischfang auf Uberfluteten Grundstlicken
(1) Tritt ein Gewasser uber seine Ufer, so
sind die oder der zur Ausubung der Fischerei

Berechtigte und ihre oder seine Helfer be-
fugt, auf den Uberfluteten Grundstlicken zu

fischen. Von der Befischung ausgeschlos-
sen sind Uberflutete fremde Fischgewasser,
Hofraume, gewerbliche Anlagen, Garten-
anlagen, bestellte Acker und eingefriedete
Grundstiicke mit Ausnahme von eingezaun-
ten Viehweiden. Die Uberfluteten Grundsti-
cke dirfen nur betreten werden, soweit sie
nicht von Wasserfahrzeugen aus befischt
werden konnen.

(2) Sind nach Abs. 1 mehrere Personen
berechtigt, auf den uberfluteten Grundsti-
cken zu fischen, gilt § 6 Abs. 2 entsprechend.

(3) MaRnahmen, die die Riickkehr der Fi-
sche in ein Gewasser oder das Fischen auf
den Uberfluteten Grundstiicken erschweren
oder verhindern, sind unzulassig.

(4) Die Eigentiimerinnen oder Eigentiimer
oder die sonstigen Nutzungsberechtigten
Uberfluteter Grundstiicke sind nicht befugt,
auf diesen Grundstuicken zu fischen. Fische,
die in Graben oder anderen Vertiefungen, die
nicht mehr in Verbindung mit den Gewassern
stehen, zuriickbleiben, kann sich die oder
der Fischereiausliibungsberechtigte inner-
halb von zwei Wochen nach Rucktritt des
Wassers aneignen. Nach Ablauf dieser Frist
steht dieses Recht der Eigentiimerin oder
dem Eigentimer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten des Grundstiicks zu.

(5) Schaden, die der Eigentimerin oder
dem Eigentimer oder den sonstigen Nut-
zungsberechtigten durch die Ausiibung der
Fischerei an Uberfluteten Grundstiicken ent-
stehen, hat die oder der Fischereiausiibungs-
berechtigte zu ersetzen. Sie oder er haftet
auch flr die Schaden, die durch Helferinnen
oder Helfer verursacht werden.

§ 18

Uferbetretungsrecht und Zugang zu den
Gewassern

(1) Fischereiaustibungsberechtigte und
ihre Helferinnen und Helfer sind befugt, die
an das Gewasser angrenzenden Ufer, Inseln,
Anlandungen und Schifffahrtsanlagen sowie
Bricken, Wehre, Schleusen und sonstige
Wasserbauwerke zum Zwecke der Ausiibung
der Fischerei auf eigene Gefahr zu betreten
und zu benutzen, soweit 6ffentlich-rechtliche
Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Be-
fugnis nach Satz 1 erstreckt sich nicht auf
Gebaude, zum unmittelbaren Haus-, Wohn-
oder Hofbereich gehérende Grundsticksteile
und gewerbliche Anlagen mit Ausnahme von
Campingplatzen.

(2) Die Fischereibehdrde kann im Einzel-
fall das Betreten von Uferflachen und Anla-
gen in und an Gewassern einschranken oder
verbieten, soweit dies zum Schutze der An-
lagen oder zur Abwehr von Gefahren, durch
die die offentliche Sicherheit und Ordnung
bedroht ist, erforderlich ist.

(3) Kann die oder der Fischereiaus-
Ubungsberechtigte das Gewasser nicht
auf einem offentlichen Weg oder nur auf
einem unzumutbaren Umweg erreichen und
kommt eine Vereinbarung mit der Eigentu-
merin oder dem Eigentimer oder der oder
dem Nutzungsberechtigten zum Betreten
von Grundstiicken nicht zustande, so kann


Zentgraf
Hervorheben
Hier war zunächst geplant, dass der fischereiliche Pächter bzw. Fischereirechtsinhaber Daten zur Anzahl der ausgegebenen Erlaubnissscheine und den betreffenden Personen an die Obere Fischereibehörde weitergeben muss. Die ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen den Datenschutz und konnte im Rahmen unserer juristischen Stellungnahme offensichtlich verhindert verhindert werden. Neben dem Datenschutzproblem wäre damit auch ein erheblicher Mehraufwand und unnötige Bürokratie verbunden gewesen.

Insofern ein Gewässer nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis der Gewässerhege, Gewässerpflege und Angelfischerei bewirtschaftet wird und damit dem Fischbestand und Gewässerzustand Sorge getragen wird, besteht kein Grund für behördliches Eingreifen.   
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die Fischereibehtrde auf Antrag der oder
des Fischereiausiibungsberechtigten Ort
und Umfang des Betretungsrechtes sowie
die Hohe der Entschadigung nach den Vor-
schriften des Siebenten Teils festsetzen. Das
Betreten der Grundstlcke erfolgt auf eigene
Gefahr. Sind Fischereirechtsinhaberinnen
oder -inhaber Eigentimerinnen oder Eigen-
timer oder Nutzungsberechtigte von Grund-
stlicken, Uber die der Zugang zum Gewas-
ser fihrt, so gilt die Erlaubnis zum Betreten
dieser Grundstiicke in zumutbarem Umfang
mit dem Abschluss eines Fischereipachtver-
trages oder der Erteilung eines Fischereier-
laubnisscheins, auch wenn letzterer von der
Fischereipachterin oder dem Fischereipach-
ter erteilt worden ist, als erteilt.

(4) Schaden, die durch die Ausiibung des
Betretungsrechtes verursacht werden, hat
die oder der Fischereiausibungsberechtigte
der Eigentimerin oder dem Eigentimer oder
den sonstigen Nutzungsberechtigten zu er-
setzen.

Abschnitt 2
Fischereibezirke

§19
Fischereibezirke

(1) In Gewéssern nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
darf der Fischfang nur ausgeubt werden in

1. Eigenfischereibezirken nach § 20 oder

2. gemeinschaftlichen Fischereibezirken
nach § 21, in denen sich Fischereigenos-
senschaften gebildet haben.

Dies gilt nicht fir den Fischfang nach § 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2.

(2) Teile eines Fischereibezirkes dirfen
nur verpachtet werden, wenn jeder Teil min-
destens die GréRe eines Eigenfischereibezir-
kes aufweist.

(3) Die Fischereibehdrde kann in begriin-
deten Fallen die Bildung von Eigenfischerei-
bezirken oder die Verpachtung auch dann
zulassen, wenn die Voraussetzungen des
Abs. 2 oder des § 20 nicht erfillt sind.

§20
Eigenfischereibezirk

Ein Eigenfischereibezirk liegt vor, wenn
sich ein Fischereirecht erstreckt

1.in flieRenden Gewassern ununterbrochen
auf einer Strecke von mindestens 2 Kilo-
metern in der ganzen Breite oder bis zur
Landesgrenze oder

2. auf das Gewasser einer dauernd Uberstau-
ten kunstlichen Gewasserflache, mit Aus-
nahme der Gewasser nach § 2 Abs. 1 Nr. 2,
von mindestens 5 Hektar Wasserflache.

Ein Eigenfischereibezirk nach Satz 1 Nr. 1
liegt auch vor, wenn mehrere Fischereirechte
einer Person oder einer Gemeinschaft natir-
licher Personen an Gewasserstrecken be-
stehen, die aneinander angrenzen.

§21
Gemeinschaftlicher Fischereibezirk

(1) Im Gebiet einer Gemeinde bilden alle
Fischereirechte an flieRenden Gewassern
und an einer dauernd Uberstauten kinst-
lichen Gewasserflache, die nicht zu einem
Eigenfischereibezirk gehoéren, einen gemein-
schaftlichen Fischereibezirk. Dies gilt nicht
fur Gewasser nach § 2 Abs. 1 Nr. 2.

(2) Zur Erhaltung des heimischen Fisch-
bestandes kann die obere Fischereibehdrde
von Amts wegen oder auf Antrag einer oder
eines Fischereiberechtigten gemeinschaft-
liche Fischereibezirke oder Teile von ihnen
zu einem gemeinschaftlichen Fischereibezirk
zusammenschlieRen.

§ 22
Eingliederung von Fischereirechten

(1) Die Fischereibehodrde kann ein Fische-
reirecht, das zu einem gemeinschaftlichen
Fischereibezirk gehdrt und an einen Eigen-
fischereibezirk angrenzt, von Amts wegen
oder auf Antrag einer Fischereirechtsinha-
berin oder eines Fischereirechtsinhabers in
den Eigenfischereibezirk eingliedern, wenn
dies der Erhaltung eines angemessenen
Fischbestandes und der Hege dienlich ist.
Die Fischereibehdérde kann die Eingliederung
aufheben, wenn die Voraussetzungen dafur
weggefallen sind.

(2) Eine Eingliederung oder deren Auf-
hebung wird erst nach Beendigung des be-
stehenden Fischereipachtvertrags wirksam.

Abschnitt 3
Fischereigenossenschaft

§23
Fischereigenossenschaft

(1) Die Inhaberinnen und Inhaber von
Fischereirechten eines gemeinschaftlichen
Fischereibezirks kénnen eine Fischerei-
genossenschaft bilden. Die Fischereige-
nossenschaft ist eine Korperschaft des 6f-
fentlichen Rechts. Sie gilt hinsichtlich der
Wahrnehmung der Fischereirechte als Fi-
schereirechtsinhaberin.

(2) Die Fischereigenossenschaft wird
durch den Vorstand gerichtlich und auf3erge-
richtlich vertreten. Der Vorstand besteht aus
der oder dem Vorsitzenden und hdchstens
zwei weiteren Mitgliedern. Er wird von der
Genossenschaftsversammlung gewahit. Bis
zur Wahl obliegt die Vertretungsbefugnis flr
die Fischereigenossenschaft der Gemeinde
dem Gemeindevorstand.

(3) Das Stimmrecht des einzelnen Mitglie-
des der Fischereigenossenschaft richtet sich
nach der GroRe der Gewasserflache, an der
sein Fischereirecht besteht. Jedes Mitglied
hat mindestens eine Stimme. Mehr als zwei
Flnftel aller Stimmen dirfen auf ein Mitglied
nicht entfallen. Beschliisse der Genossen-
schaftsversammlung bedirfen der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

(4) Fir die Nutzung der Fischereirechte
durch die Fischereigenossenschaft gilt § 14.
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Die Fischereigenossenschaft kann den Ab-
schluss von Fischereipachtvertrdagen und
die Erteilung von Fischereierlaubnisscheinen
auf Mitglieder beschranken. Verlangen Mit-
glieder, die Uber mindestens ein Drittel aller
Stimmen verfligen, eine entsprechende Be-
schrankung, so durfen Nichtmitglieder nur
berlicksichtigt werden, wenn kein Mitglied
bereit ist, unter angemessenen Bedingungen
zu pachten oder Fischereierlaubnisscheine
erteilt zu bekommen. Gewasser im Einzugs-
bereich von Betrieben der Berufsfischerinnen
und Berufsfischer sowie Fischziichterinnen
und Fischzichter sollen zu einem am Er-
tragswert der Gewasser orientierten Pacht-
zins vorrangig an diese verpachtet werden.
Zur Gewahrleistung einer ordnungsgemafien
Hege sollen bei der Verpachtung Fischerei-
vereinigungen und Fischereivereine sowie
Hegegemeinschaften nach § 27 angemes-
sen berlicksichtigt werden.

(5) Der Anteil der Mitglieder an den Nut-
zungen und Lasten bestimmt sich nach dem
Wert des Fischereirechts. Durch einstim-
migen Beschluss der Genossenschaftsver-
sammlung kann ein anderer MafRstab be-
stimmt werden.

(6) Die Fischereigenossenschaft beschlief3t
uber die Verwendung des Reinertrages des Fi-
schereirechts. Wird hierbei der Ertrag nicht an
die Mitglieder verteilt, so kann jedes Mitglied,
das dem Beschluss nicht zugestimmt hat, die
Auszahlung seines Anteils verlangen. Der An-
spruch erlischt, wenn er nicht binnen eines
Monats nach Bekanntmachung der Beschluss-
fassung schriftlich oder zur Niederschrift des
Vorstandes geltend gemacht wird.

(7) Die Fischereigenossenschaft hat ein
Mitgliederverzeichnis zu fihren. Aus dem
Mitgliederverzeichnis mussen der Umfang
des Stimmrechts und die Beitrags- und Nut-
zungsverhaltnisse der Mitglieder hervorge-
hen.

§24
Satzung der Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereigenossenschaft gibt sich
eine Satzung.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen ent-
halten Uber:

1. Name und Sitz der Genossenschaft,
2. die Fischereiflache der Genossenschaft,

3. die Rechte und Pflichten der Mitglieder
unter Berlcksichtigung des Umfangs der
einzelnen Fischereirechte,

4. die Zusammensetzung und Wahl des Vor-
standes sowie seine Befugnisse,

5. das Haushaltswesen, die Wirtschafts-,
Kassen- und Rechnungsfiihrung,

6. die Voraussetzungen und die Form fur
die Einberufung der Genossenschaftsver-
sammlung,

7. die Beschlussfahigkeit und das Verfahren
bei der Abstimmung sowie die Gegen-
stande, Uber die die Genossenschaftsver-
sammlung zu beschlieRen hat,

8. die Form der Bekanntmachungen der Ge-
nossenschaft.

(3) Die Satzung und ihre Anderungen
bedurfen der Genehmigung der Fischerei-
behorde. Die genehmigte Satzung ist im Be-
kanntmachungsorgan der Fischereibehorde
auf Kosten der Fischereigenossenschaft zu
veroffentlichen.

(4) Die oberste Fischereibehorde erlasst
eine Mustersatzung. Satzungen, die der Mus-
tersatzung entsprechen, sind abweichend
von Abs. 3 Satz 1 der Fischereibehorde le-
diglich anzuzeigen; fiir die Veroffentlichung
gilt Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

§25
Aufsicht tber die Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereigenossenschaft unter-
steht der Aufsicht der Fischereibehérden.
Fir die Aufsicht gelten die §§ 135, 137 bis
140, 141 Satz 1 und 3 sowie die §§ 142, 143
und 145 der Hessischen Gemeindeordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. Marz 2005 (GVBI. | 2005 S. 142), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 11. Dezember
2020 (GVBI. S. 915), entsprechend.

(2) Erstreckt sich die Fischereigenossen-
schaft Uber die Grenzen eines Landkreises
oder einer kreisfreien Stadt hinaus, so ist
die Fischereibehdrde zustdndig, in deren
Zustandigkeitsbereich der der Flache nach
groRte Teil des Fischereibezirks liegt.

§ 26
Bildung einer Fischereigenossenschaft

(1) Der Gemeindevorstand ist verpflich-
tet, auf Antrag einer Inhaberin oder eines
Inhabers eines Fischereirechts in einem ge-
meinschaftlichen Fischereibezirk eine Ge-
nossenschaftsversammlung  einzuberufen.
Die Einladung zu dieser Genossenschafts-
versammlung ist den bekannten Mitgliedern
der Genossenschaft nach den Vorschriften
des Hessischen Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 14. Februar 1957 (GVBI. S. 9),
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBI. S. 622), mindestens
drei Wochen vor dem Termin der Versamm-
lung zuzustellen. Mit der Einladung soll eine
Aufstellung der bekannten Mitglieder der
Genossenschaft und ihrer nach § 23 Abs. 3
berechneten Stimmrechte sowie ein der Mus-
tersatzung entsprechender Satzungsentwurf
Ubersandt werden. Der Termin der Versamm-
lung ist offentlich bekanntzumachen. In der
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
dass das vorlaufige Mitgliederverzeichnis der
Genossenschaft und der Satzungsentwurf
drei Wochen vor dem Versammlungstermin
bei dem Gemeindevorstand zur Einsichtnah-
me offenliegen.

(2) Die Genossenschaftsversammlung
beschlie3t Uber die Satzung. Kommt ein Be-
schluss nicht innerhalb eines Jahres nach der
ordnungsgemafl einberufenen Genossen-
schaftsversammlung zustande, so erlasst die
Aufsichtsbehoérde die Satzung. Die Satzung
ist in ortsliblicher Weise bekannt zu machen.
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Abschnitt 4
Hegegemeinschaft und Hegeplan

§ 27
Hegegemeinschaft

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der
Fischereirechte an FlieRgewassern, ein-
schlieRlich der mit ihnen in Verbindung
stehenden, flir den Fischwechsel nicht ab-
gesperrten Wasserflachen, bilden nach Mal3-
gabe der Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2
Nr. 1 eine Hegegemeinschaft. Hegegemein-
schaften sind Korperschaften des offentli-
chen Rechts. Sie decken ihre Kosten durch
eine Umlage und Zuschtsse aus der Fische-
reiabgabe nach MalRRgabe der Haushaltsge-
setze. Ist ein Fischereirecht in vollem Umfang
verpachtet, so wird es in der Hegegemein-
schaft von der pachtenden Person vertreten.
Abweichend von Satz 4 wird das Fischerei-
recht von der Fischereirechtsinhaberin oder
dem Fischereirechtsinhaber vertreten, wenn

1. dies fur die gesamte Dauer des Pachtver-
haltnisses im Pachtvertrag vereinbart ist
oder

2. bei Fehlen einer Vereinbarung nach Nr. 1
die Fischereirechtsinhaberin oder der Fi-
schereirechtsinhaber dies gegenuber der
Hegegemeinschaft schriftlich mit Wirkung
fur die verbleibende Pachtdauer erklart.

(2) Hegegemeinschaften sollen im Regel-
fall die Gewasser mindestens einer Gewas-
serregion zum Zweck der einheitlichen und
abgestimmten Pflege, Hege und Bewirtschaf-
tung umfassen. Sie nehmen, soweit durch
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist,
alle hiermit im Zusammenhang stehenden
Aufgaben wahr. lhnen obliegt die Aufstellung
des Hegeplanes.

(3) Hegegemeinschaften unterstehen der
Aufsicht der Fischereibehdrden. Fur die Auf-
sicht gelten die §§ 128 bis 131,135 ,137 bis
140,141 Satz 1 und 3 sowie die §§ 142, 143
und 145 der Hessischen Gemeindeordnung
entsprechend. Erstreckt sich das Gebiet der
Hegegemeinschaft iber die Grenzen eines
Landkreises oder einer kreisfreien Stadt hin-
aus, so ist die Fischereibehdrde zustandig, in
deren Zustandigkeitsbereich der der Flache
nach grofite Teil des Gebiets der Hegege-
meinschaft liegt.

§ 28
Hegeplan

(1) In den von der Hegegemeinschaft auf-
zustellenden Hegeplan sind insbesondere
folgende Inhalte aufzunehmen:

1. Angaben Uber
a) den Fischbestand,

b) die Beschreibung von méglichen Gefah-
ren fur den Lebensraum,

2. MaBnahmen

a) zur Erhaltung des Bestandes, ein-
schliellich des Besatzes,

b) zur Verbesserung der Fischgewasser
und deren Ufer unter Beachtung des
MaRnahmenprogramms nach § 54

des Hessischen Wassergesetzes vom
14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548),
zuletzt geandert durch Gesetz vom
30. September 2021 (GVBI. S. 602),

c) nach Buchst. a oder b, die in Folge von
zuvor unvorhersehbaren, nachteiligen
Einwirkungen auf den Fischbestand
oder auf das Gewasser (Alarmplan) er-
forderlich sind,

3. Bestimmungen Uber

a) die Erfassung des tatsachlichen Fan-
ges,

b) das Ausmal} der nachhaltigen Nutzung
des Fischbestandes, unter Beachtung
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
tarlichen Lebensraume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG
Nr. L 206 S. 7, Nr. L 95 S. 70), zuletzt
geandert durch Richtlinie 2013/17/EU
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABI. EU
Nr. L 158 S. 193),

c) die Uberwachung seiner Durchfiihrung.

(2) Der Hegeplan ist mit den Hegeplanen
der angrenzenden Hegegemeinschaften ab-
zustimmen und der oberen Fischereibehdrde
anzuzeigen. Diese kann den Hegeplan in-
nerhalb von drei Monaten beanstanden, so-
fern Rechtsvorschriften verletzt werden. Der
Hegeplan ist spatestens nach sechs Jahren
im erforderlichen Umfange fortzuschreiben;
Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

(3) Der Hegeplan ist von den Fischerei-
rechtsinhaberinnen und -inhabern sowie den
Fischereiauslibungsberechtigten zu beach-
ten. Er geht widersprechenden Regelungen
in Fischereipachtvertrdgen und Fischereier-
laubnisscheinen vor.

VIERTER TEIL
Fischereischeine und Fischereiabgabe

§29
Fischereischeinpflicht

(1) Den Fischfang durfen nur Personen
ausliben, die Inhaber eines glltigen Fische-
reischeins sind.

(2) Wer volljghrig und zum Fischfang be-
rechtigt ist, kann sich von weiteren Personen
unterstltzen lassen. Beim Fischfang mit der
Handangel gilt dies nur fiir Personen, die
aufgrund nachweislicher korperlicher Beein-
trachtigung Hilfe beim Fischfang bendtigen.
Nur einer der Helferinnen und Helfer darf
den Fischfang mit der Handangel austben.
Helferinnen und Helfer miissen sich im un-
mittelbaren Einwirkungsbereich der oder des
Fischereiauslibungsberechtigten aufhalten.

(3) Kinder, die gemeinsam in einem Haus-
stand leben oder zwei Kinder aus verschiede-
nen Hausstanden diirfen bis zur Vollendung
des zehnten Lebensjahres eine in Abs. 2
Satz 1 bezeichnete Person beim Fischfang
mit deren Handangeln unterstitzen, wenn
sie dabei an die Fischereiausubung herange-
fuhrt werden. Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Jugendliche, die das zehnte Lebens-
jahr vollendet und das sechzehnte Lebens-


Zentgraf
Hervorheben
Wir sind äußerst froh darüber, dass man endlich die unnötigen bürokratischen und finanziellen Hürden in Bezug auf das Heranführen von Kindern an unser gemeinsames Hobby fallen gelassen hat. Damit wurde unseren Eingaben und Wünschen entsprochen und Veranstaltungen im Bereich der Umweltbildung und Angelfischerei wie z.B. Ferienspiele, aber auch der gemeinsame Angelausflug mit der Familie lassen sich deutlich besser umsetzen. 
Damit ist ein wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung unseres Hobbys sowie der realen Umweltbildung getan. Auch besteht nun die Möglichkeit, dass Kinder in Begleitung eines Fischereischeininhabers auch einen Freund oder eine Freundin mitnehmen dürfen, welche bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres beim Angeln unterstützen dürfen. Regelungen nach dem Jugendschutzgesetz bleiben jedoch unangetastet und sind zu beachten. 

Jugendliche zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr dürfen nun ohne Einschränkungen die Angelfischerei in vollem Umfang ohne Fischereischein ausüben. Lokale Vorschriften in Bezug auf den Erwerb von Angelkarten oder die Beachtung der geltenden Gewässerregelungen (z.B. Anzahl Angelruten, Haken, Nachtangelverboten usw.) bleiben natürlich bestehen.
 
Die Notwendigkeit für einen  Jugendfischereischein entfällt, womit zugleich auch die finanzielle Belastung und der Aufwand für die Beantragung entfallen. 


Zentgraf
Hervorheben
Hier ist zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen eine deutliche Erleichterung und Abschaffung des bürokratischen und mit finanziellen Mitteln verbundenen Jugendfischereischein. Wir begrüßen dies wie in unserer Stellungnahme ausgeführt sehr.


Zentgraf
Hervorheben
Eine der guten fachlichen Praxis entsprechende Bewirtschaftung der Gewässer, sowie auch damit verbunden der Gewässerschutz stellt die Grundlage unseres Hobbys dar. Zu diesem Zwecke legen Angelvereine Wert auf entsprechend gut ausgebildete Gewässerwarte, welche dafür Sorge tragen, dass ein Gewässer ordnungsgemäß bewirtschaftet wird. 

Nachdem die Bildung der Hegegemeinschaften bisher nur in sehr wenigen Fällen geglückt ist, wird versucht deren Gründung zu forcieren ohne dabei die Gründe zu betrachten, welche vielerorts zum Scheitern der Bildung von Hegegemeinschaften geführt haben. 
Soziale Hintergründe, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Grundlagen bei der Gewässerbewirtschaftung sowie ein zusätzlicher finanzieller Aufwand und zahlreiche weitere Probleme verschwinden nicht durch eine Zwangsgründung.   
Wenngleich Hegegemeinschaften auf dem Papier oder auch bei einer erfolgreichen Gründung sicherlich positive Auswirkungen auf die Bewirtschaftung unserer Gewässer hätten, bleiben wir diesbezüglich lieber realistisch und haben uns gegen den erneuten Versuch der Gründung ausgesprochen. Aus unserer Sicht sollte man grundlegend die Herangehensweise ändern und mehr die jeweiligen Belange der Beteiligten beachten.  
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jahr noch nicht vollendet haben, diirfen den
Fischfang mit der Handangel unter der Auf-
sicht einer volljahrigen Person, die Inhaberin
oder Inhaber eines gliltigen Fischereischeins
ist, ohne Fischereischein ausliben. Die auf-
sichtfiihrende Person hat das Alter der Ju-
gendlichen auf Verlangen gegenilber den
Aufsichtspersonen nach § 49 Abs. 1, dem
Personal der Fischereibehdrden, den Inha-
berinnen und Inhabern des Fischereirechts
und den Fischereipachterinnen und -pach-
tern durch einen amtlichen Lichtbildausweis
unmittelbar nachzuweisen.

§ 30
Fischereischein

(1) Der Fischereischein ist auf Antrag zu
erteilen, wenn

1. die Antragstellerin oder der Antragsteller
das 14. Lebensjahr vollendet hat,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller
nachweist, dass sie oder er eine Fischer-
prifung nach § 31 bestanden hat, und

3. Versagungsgriinde nach § 32 nicht ent-
gegenstehen.

(2) Der Fischereischein ist nur in Verbin-
dung mit einem amtlichen Lichtbildausweis
gultig und ist, entsprechend der Form in der
er ausgestellt wurde, in Papierform oder di-
gital mit sich zu fuhren und auf Verlangen
den Aufsichtspersonen nach § 49 Abs. 1,
dem Personal der Fischereibehdrden, den
betroffenen Inhaberinnen und Inhabern des
Fischereirechts und den betroffenen Fische-
reipachterinnen und Fischereipachtern zur
Prifung in Papierform auszuhandigen oder
digital vorzuzeigen und auf Verlangen zur
Uberpriifung zu tibermitteln.

(3) Die oberste Fischereibehorde erkennt
einen Fischereischein eines anderen Bun-
deslandes oder eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europaischen Union als Fischerei-
schein an, wenn die Voraussetzungen, unter
denen er erteilt wurde, denen nach diesem
Gesetz und den darauf beruhenden Rechts-
verordnungen entsprechen. Die Anerken-
nung kann auch durch Allgemeinverfligung
erfolgen. Wird eine Anerkennung durch All-
gemeinverfligung widerrufen oder zurtickge-
nommen, finden § 48 Abs. 3 Satz 1 und § 49
Abs. 6 Satz 1 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes in der Fassung vom
15. Januar 2010 (GVBI. 12010 S. 18), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 12. September
2018 (GVBI. S. 570), keine Anwendung.

§ 31
Fischerprifung

(1) In der Prifung sind ausreichende
Kenntnisse Uber die Arten der Fische, die
Hege der Fischbestande und Pflege der
Fischgewasser, die Fanggerate und deren
Gebrauch, die Behandlung gefangener Fi-
sche und die fischereirechtlichen, tierschutz-
rechtlichen  und  naturschutzrechtlichen
Vorschriften nachzuweisen. Eine Fischer-
prifung, die vor dem 15. Januar 1992 ab-
gelegt wurde, gilt als Fischerpriifung nach
§ 30 Abs. 1 Nr. 2, wenn sie den in Satz 1 ge-
nannten Anforderungen entsprochen hat. Die

oberste Fischereibehdrde erkennt die staat-
lichen oder staatlich anerkannten Fischerpru-
fungen anderer Bundeslander an, wenn die
Voraussetzungen, unter denen in anderen
Landern die Fischerpriifung abgelegt wird,
den Vorgaben dieses Gesetzes und der hie-
rauf beruhenden Rechtsverordnungen ent-
sprechen.

(2) Von der Ablegung der Fischerpriifung
sind befreit:

1. Personen mit einer abgeschlossenen Be-
rufs- oder Meisterausbildung als Fischer
oder Personen, die sich in einer solchen
Ausbildung befinden,

2. Personen, die bei der fiir den gehobenen
und hoheren Staatsforstdienst vorge-
schriebenen Ausbildung eine Prifung in
Fischereikunde mit Erfolg abgelegt haben,

3. Personen, die auf dem Gebiet der Fische-
rei wissenschaftlich ausgebildet sind, oder

4. Personen, die am 29. Dezember 1990 oder
innerhalb der letzten finf Jahre vor diesem
Datum einen glltigen Inland-Fischerei-
schein besessen haben, wenn sie nach
diesem Zeitpunkt bereits einen neuen Fi-
schereischein erteilt bekommen haben.

§ 32
Versagungsgrinde

(1) Der Fischereischein ist Personen zu
versagen,

1. die wegen Fischwilderei, wegen Fisch-
diebstahls oder wegen Beschadigung von
Anlagen, Fahrzeugen, Geraten oder Vor-
richtungen, die der Fischerei oder Fisch-
zucht dienen, oder von Wasserbauten
rechtskraftig verurteilt worden sind,

2. die wegen Falschung eines Fischerei-
scheines oder einer sonstigen zur Aus-
Ubung der Fischerei erforderlichen Be-
scheinigung rechtskréaftig verurteilt worden
sind,

3. die wegen Verstoltes gegen fischerei-,
naturschutz- oder tierschutzrechtliche Vor-
schriften rechtskraftig verurteilt worden
sind oder gegen die wegen eines solchen
VerstolRes ein rechtskraftiger BuRgeldbe-
scheid ergangen ist.

(2) Der Fischereischein kann Personen ver-
sagt werden, gegen die wegen eines der in
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Vergehen
nach § 153a Abs. 1 der Strafprozessordnung
von der Erhebung der offentlichen Klage
abgesehen oder das Strafverfahren nach
§ 153a Abs. 2 eingestellt worden ist.

(3) Ist gegen die antragstellende Person ein
Straf- oder BuRgeldverfahren eingeleitet,
kann die Entscheidung uber die Erteilung ei-
nes Fischereischeins bis zum Abschluss des
Straf- oder BuRgeldverfahrens ausgesetzt
werden, wenn eine Versagung nach Abs. 1
oder 2 in Betracht kommt.

§33
Sonder- und Besucherfischereischein

Ohne Nachweis einer bestandenen Fi-
scherprufung nach § 31 kann auf Antrag


Zentgraf
Hervorheben

Zentgraf
Hervorheben
Wir begrüßen die Beibehaltung dieses Absatzes. Zunächst liefen Bestrebungen die Voraussetzungen für die Anerkennung und den Erwerb eines Fischereischeins zu reduzieren. 
Ein solcher Schritt würde zu kontraproduktiven Entwicklungen hinsichtlich des Kenntnisstandes und der tatsächlichen praktischen und theoretischen Befähigung der ordnungsgemäßen Ausübung der Angelfischerei in Hessen führen und unbewusstes oder vermeintlich unbewusstes Fehlverhalten fördern. 
Dies wäre eine Gefahr für das Image der Angler, welches ohnehin auf Grund verschiedener negativer Schlagzeilen leider nicht flächendeckend gut ist.  
Die Beibehaltung des Absatzes gewährleistet weiterhin die Notwendigkeit einer guten fachlichen Ausbildung und ein entsprechend fachliches Vorgehen der Anglerinnen und Angler am Wasser. Gleichzeitig werden somit keine rechtlichen Angriffspunkte für fragwürdige Organisationen geboten, welche das Image aller Angler angreifen.

Zentgraf
Hervorheben
Die zukünftige Möglichkeit eines digitalen Nachweises ist zeitgemäß und wird von uns sehr begrüßt. Dies entspricht unseren Wünschen, um nicht zuletzt auch den jüngeren oder technisch versierten Anglerinnen und Anglern gerecht zu werden ohne jedoch Teile der Anglerschaft technisch abzuhängen. 

Wann seitens der zuständigen Behörden mit der technischen Umsetzung zu rechnen ist, ist uns derzeit noch nicht bekannt. Voraussichtlich muss zunächst im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz ein landesweit identischer technischer Standard geschaffen werden. 
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1. Personen, die aus gesundheitlichen Grin-
den eine Prifung nicht oder nur mit unver-
haltnismaRigem Aufwand ablegen kdnnen,
ein Sonderfischereischein erteilt werden,
der diese berechtigt, in Begleitung einer
volljahrigen Person mit gultigem Fischerei-
schein den Fischfang auszuliben und

2. Personen, die im Inland keinen Wohn-
sitz haben oder die dem diplomatischen
Corps angehéren und ihre Sachkunde,
insbesondere durch die Vorlage eines
auslandischen Fischereischeins oder Fi-
schereierlaubnisscheins, nachweisen, ein
Besucherfischereischein erteilt werden.

§ 32 bleibt unberthrt.

§34

Geltungsdauer und Verlangerung von
Fischereischeinen

(1) Es werden erteilt:
1. Fischereischeine lebenslang,

2. Sonderfischereischeine fur ein Kalender-
jahr, funf oder zehn aufeinanderfolgende
Kalenderjahre,

3. Besucherfischereischeine fiir einen Monat
in einem Kalenderjahr,

jeweils nach einem von der obersten Fische-
reibehorde bestimmten Muster.

(2) Der Fischereischein nach § 33 Nr. 1 ist
auf Antrag zu verldngern, wenn die Voraus-
setzungen fir seine Erteilung weiterhin vor-
liegen.

§ 35
Fischereiabgabe

(1) Wer die Fischerei ausiben will und
Inhaberin oder Inhaber eines hessischen Fi-
schereischeins ist, hat pro Kalenderjahr eine
Fischereiabgabe zu entrichten. Die Abgabe
kann fir bis zu vier Jahre im Voraus entrichtet
werden. Der Nachweis Uber die Entrichtung
der Fischereiabgabe ist bei der Fischereiaus-
Ubung mitzufihren und den Aufsichtsperso-
nen nach § 49 Abs. 1 und dem Personal der
Fischereibehorden auf Verlangen in Papier-
form auszuhéndigen oder digital vorzuzeigen
und auf Verlangen zur Uberprifung zu Uber-
mitteln. Satz 1 bis 3 gilt auch fir Jugendliche
nach § 29 Abs. 4, wenn diese ihren gewohn-
lichen Aufenthaltsort in Hessen haben.

(2) Die Fischereiabgabe ist fur die For-
derung des Fischereiwesens zu verwenden,
insbesondere flr

1. Manahmen des Fischschutzes und Fisch-
artenschutzes, einschlief3lich der 6kologi-
schen Verbesserung der Artenzusammen-
setzung und der Gewasserstruktur,

2. die Wiederansiedlung von Fischen im Sin-
ne des § 3 Abs. 1,

3. Weiter- und Fortbildungen sowie For-
schung im Bereich des Fischereiwesens,

4. Hegegemeinschaften, um diese in die
Lage zu versetzen, ihre gesetzlichen Auf-
gaben erfillen zu kénnen, und

5. die Sanierung und Neuerrichtung von An-
lagen der Angelfischerei.

(3) Die Fischereiabgabe darf das Finffa-
che der Geblihr fir die Erteilung des Fische-
reischeins nicht Ubersteigen. Die Hohe und
die Erforderlichkeit der Erhebung sind von
der fur das Fischereiwesen zustandigen Mi-
nisterin oder dem zustandigen Minister alle
funf Jahre zu Uberprifen. Bei der Kalkulation
der Abgabe sind die dem Land entstehenden
Verwaltungskosten zu berlcksichtigen, sie
sind aus Mitteln der Abgabe zu decken; es
durfen bis zu 20 Prozent des Aufkommens
fur diesen Zweck einbehalten werden. Die
Fischereiabgabe ist von der erhebenden
Gemeinde an das fur das Fischereiwesen
zustandige Ministerium abzufiihren. Wird
die Fischereiabgabe erst nach dem in einer
Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 be-
stimmten Zeitpunkt abgefihrt, sind Zinsen in
Hohe von 3 Prozentpunkten tiber dem Basis-
zinssatz pro Jahr zu zahlen, mindestens je-
doch 75 Euro.

§ 36
Zustandigkeit

Die Entscheidung Uber die Erteilung von
Fischereischeinen nach den §§ 30 und 33
und zur Erhebung der Fischereiabgabe wird
dem Gemeindevorstand als Aufgabe zur Er-
fullung nach Weisung Ubertragen.

FUNFTER TEIL

Schutz der Fischbestande

§ 37
Schadenverhlitende MaRnahmen

(1) Wer Anlagen zur Wasserentnahme
oder Triebwerke errichtet oder betreibt, hat
auf seine Kosten durch geeignete Vorrichtun-
gen das Eindringen von Fischen zu verhin-
dern, sofern das Eindringen zu Schaden an
den Fischen fiihren kann.

(2) Gewassern nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
2 darf nicht so viel Wasser entzogen werden,
dass hierdurch das jeweilige Gewasser als
Lebensraum erheblich und dauerhaft ge-
schadigt wird.

(3) Die Verursacherinnen und Verursa-
cher von unvermeidbaren Schadigungen des
Fischbestandes durch die Errichtung und
den Betrieb von Anlagen zur Wasserentnah-
me oder Triebwerken oder durch den Entzug
von Wasser haben durch geeignete Mafl3nah-
men diese auszugleichen. Die MalRnahmen
kénnen von der oberen Fischereibehdrde
festgesetzt werden. Nach § 8 Abs. 2 des Um-
weltschadensgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Marz 2021 (BGBI.
| S. 346) festzusetzende Sanierungsmaf3-
nahmen sind dabei zu bericksichtigen und
gehen vor. Weitergehende Anspriiche nach
anderen Bestimmungen bleiben unbertihrt.

§38
Ablassen von Gewassern

(1) Die oder der zum Ablassen eines Ge-
wassers Berechtigte hat der Fischereirechts-
inhaberin oder dem Fischereirechtsinhaber


Zentgraf
Hervorheben
Als Fischereiverband sehen wir unnötige bürokratische Hürden grundsätzlich negativ an. Dieser Schritt kommt unseren langjährigen Forderungen nach weniger Bürokratie nach. 
Daher begrüßen wir den lebenslangen Fischereischein sehr. Mit dessen Einführung entfällt unnötiger Verwaltungsaufwand seitens der Gemeinden sowie der Fischereischeininhaber. Die zeitraubenden Wege und Termine zum und beim Bürgerbüro sind damit nicht länger nötig. 
Um weiterhin die Fischereiförderung über die Fischereiabgabe zu ermöglichen, wird es nach entsprechender technologischer  Einrichtung der Behörden die Möglichkeit geben die Fischereiabgabe per Überweisung bis zu 4 Jahre im voraus zu zahlen. Die Möglichkeit kleinerer Zeiträume bleibt selbstverständlich bestehen (s. §35)  


Zentgraf
Hervorheben
Dies erspart ebenfalls Wege, da die Abgabe mittels Überweisung durchgeführt werden kann.
Der digitale Nachweis für die gezahlte Abgabe ist somit zugleich der Gültigkeitsnachweis und die Berechtigung zum Angeln. 


Zentgraf
Hervorheben
Bezüglich der erfolgreichen Umsetzung der Hegegemeinschaften bleiben wir wie bereits ausgeführt eher skeptisch, wenngleich durch die Fischereiabgabe zumindest gemeinschaftlich durch alle Anglerinnen und Angler deren Arbeit getragen wird. So leisten auch die Angler ihren Beitrag zur nachhaltigen und ökologischen Gewässerhege und Gewässerpflege, die in keinem Verein oder Verband organisiert sind, die Gewässer jedoch ebenfalls nutzen. 

Die Probleme und Hindernisse bei der Gründung und der Zusammenarbeit in einer Hegegemeinschaft bleiben nach wie vor bestehen.
Die Vorteile von funktionierenden und flächendeckend vorhandenen Hegegemeinschaften liegen jedoch auf der Hand:
- bessere Kommunikation und Zusammenarbeit der Angelvereine untereinander
- Koordination bei der Bewirtschaftung, also der Hege und Pflege von Fließgewässern und damit in vielen Fällen eine Kostenersparnis durch zielgerichteten und gesamtheitlich auf ein Gewässer ausgerichteten Besatz.
- die Möglichkeit die Angelfischerei noch nachhaltiger zu betreiben und gemeinsam einen größeren Beitrag zum guten Zustand unserer Gewässer beizutragen


Zentgraf
Notiz

Zentgraf
Hervorheben
Aus unserer Sicht ist diese Formulierung nach wie vor unglücklich, da das Eindringen von Fischen in die Triebwerke oder den Triebwerkskanal von  Wasserkraftanlagen immer zu Schäden unterschiedlichen Ausmaßes führt (Verlust von Schuppen und Schleimhaut bis hin zu inneren und äußeren Verletzungen sowie dem Tod). Dieser Satz täuscht vor, dass eine Wasserkraftanlage nach aktuellem technischen Stand umweltverträglich sei. 
In Bezug auf aktuelle Untersuchungen und Studien ist derzeit keine Form der Wasserkraft in der Lage direkte oder indirekte Schäden bei Fischen oder auch Gewässern zu verhindern.

Zentgraf
Hervorheben
Schwammige Formulierung. Das Töten von Tieren im Umfang einer Wasserkraftanlage oder auch das Betreiben und Abnehmen von Wasser selbst, stellt sowohl hinsichtlich des Geschiebemanagements als auch hinsichtlich des Aufstaus und der strukturellen, physikalischen und in der Folge chemischen Veränderungen im Gewässer einen erheblichen und dauerhaften Schaden dar. Demnach wären Wasserkraftanlagen wohl grundlegend unzulässig. Ob dies so gedacht ist, ist jedoch fraglich.
Jegliche Entnahme von Wasser aus Gewässern führt zu Schäden (z.B. der Uferhabitate, der Kleinstlebewesen, in Folge physikalischer Veränderungen usw.)


Zentgraf
Hervorheben
Sehr gut! Der Verweis auf das Umweltschadensgesetz ist an dieser Stelle absolut richtig. Der Bezug auf das Umweltschadensgesetz wurde von uns mehrfach an verschiedenen Stellen und Bereichen in Verbindung mit einer Schädigung von Gewässern gefordert (so z.B. auch im Rahmen der Mindestwasserverordnung). 

Dies bedeutet: Jedem Verein, der Schäden an seinem Fischbestand durch Wasserkraftanlagen feststellt und nachweisen kann, steht ein Schadensausgleich durch den Betreiber zu. Vgl. Artikel "Aufruf zum Tätigwerden" aus der Fischwaid auf Seite 34 (https://dafv.de/images/dafv/AFZ-Fischwaid/afz-fischwaid_-_2021-2.pdf)

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
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und bei Verpachtung auch der Fischerei-
pachterin oder dem Fischereipachter, an die-
sem Gewasser den Beginn und die voraus-
sichtliche Dauer des Ablassens mindestens
zwanzig Tage vorher in Textform mitzuteilen.
Bei Staueinrichtungen, die abgelassen wer-
den sollen, sind auch die Unterliegerinnen
und Unterlieger in gleicher Form zu verstan-
digen. Bei Gefahr im Verzug, insbesondere
bei Hochwasser, Eisgang oder unvorher-
gesehenen Ausbesserungen eines Trieb-
werkes, kann sofort abgelassen werden; die
Fischereirechtsinhaberin oder der Fischerei-
rechtsinhaber, die Fischereibehdrde und bei
Verpachtung auch die Fischereipachterin
oder der Fischereipachter, sind hiervon un-
verzuglich in Kenntnis zu setzen.

(2) Zwischen MaRnahmen der Gewas-
serunterhaltung, die mit einer erheblichen
Absenkung des Wasserstandes verbunden
sind, soll ein Zeitraum von mindestens drei
Jahren liegen.

§ 39

Sicherung des Fischwechsels in Gewassern
beim Einsatz von Fischereivorrichtungen

(1) Ein Gewasser darf durch Fischerei-
vorrichtungen auf nicht mehr als die halbe
Breite, bei Mittelwasserstand vom Ufer aus
gemessen, fir den Fischwechsel versperrt
werden. Fischereivorrichtungen missen von-
einander so weit entfernt sein, dass sie den
Fischwechsel nicht erheblich beeintrachti-
gen. Die obere Fischereibehdrde kann Aus-
nahmen zulassen. Die wasserrechtlichen
Vorschriften bleiben unberihrt. Satz 1 bis 4
gilt nicht fir Gewasser und Anlagen nach § 2
Abs. 1 Nr. 2 und 3.

(2) Wahrend der Schonzeiten missen
standige Fischereivorrichtungen in Gewas-
sern beseitigt oder abgestellt sein. Die obere
Fischereibehdrde kann Ausnahmen im Ein-
zelfall zulassen, wenn dadurch die Erhaltung
des Fischbestandes nicht gefahrdet wird.

§ 40
Schonbezirke

(1) Die obere Fischereibehtérde kann
durch Rechtsverordnung Gewasser, Gewas-
serteile und Ufergrundstiicke zu Schonbezir-
ken erklaren,

1. die fur die Erhaltung des Fischbestandes
von besonderer Bedeutung sind (Fisch-
schonbezirke),

2. die besonders geeignete Laich- und Auf-
wuchshabitate fur Fische sind (Laich-
schonbezirke),

3. die als Winterlager fiir Fische besonders
geeignet sind (Winterlager),

4. die fur die Umsetzung oder die Ziele der
Richtlinie 92/43/EWG, insbesondere fiir die
Erhaltung der in Anhang Il dieser Richtlinie
genannten Fisch- und Muschelarten, der
§§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes
und der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007
des Rates vom 18. September 2007 mit
MaRnahmen zur Wiederauffiillung des Be-
stands des Européischen Aals (ABI. EU Nr.
L 248 S. 17), von Bedeutung sind.

Vor Erlass der Rechtsverordnung ist der
Entwurf in den Gemeinden, in denen die
Schonbezirke liegen sollen, fir die Dauer
eines Monats offentlich auszulegen. Dabei
ist darauf hinzuweisen, dass Einwendungen
binnen eines Monats nach Beendigung der
Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift
bei der oberen Fischereibehérde erhoben
werden konnen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Abs. 1
kénnen fur festzusetzende Zeiten vollstandig
oder teilweise

1. der Fischfang sowie

2. alle Handlungen, die sich stérend auf die
zu schitzenden Gewasser, Gewasserteile
und Ufergrundstlicke auswirken oder die
Fortpflanzung und den Bestand der Fische
gefahrden, insbesondere die Raumung,
das Mahen, die Entnahme von Pflanzen,
Schlamm, Erde, Sand, Kies und Steinen,
das Fahren mit Booten, das Wasserskilau-
fen, das Baden und der Eissport,

beschrankt oder verboten werden.

(3) Schonbezirke sind durch die Fische-
reibehorde durch Schilder zu kennzeichnen.
Die Eigentimerinnen und Eigentimer sowie
Besitzerinnen und Besitzer des Gewassers
und der Ufergrundstiicke sind verpflichtet,
die Kennzeichnung entschadigungslos zu
dulden.

(4) Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes
vorhandene Schonbezirke bleiben bestehen.

§ 41
Fischwege

Wer eine Stauanlage in einem Gewasser
errichtet, hat durch geeignete Fischwege den
Fischwechsel zu gewahrleisten. Das Gleiche
gilt bei anderen Anlagen, die den Wechsel
der Fische dauernd verhindern oder erheb-
lich beeintrachtigen. Die Vorgaben der Richt-
linie 2000/60/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flr
MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich
der Wasserpolitik (ABIl. EG Nr. L 327 S. 1),
zuletzt geandert durch Richtlinie 2014/101/
EU der Kommission vom 30. Oktober 2014
(ABI. EU Nr. L 311 S. 32), sowie die Bestim-
mungen des Umweltschadensgesetzes sind
dabei zu beachten.

§42
Fischwege an bestehenden Anlagen

Bei bestehenden Anlagen, die den Fisch-
wechsel verhindern, kann die Errichtung von
Fischwegen nachtraglich durch die obere
Fischereibehdrde angeordnet werden. Legt
die MalRnahme der oder dem Verpflichteten
Lasten auf, die in keinem angemessenem
Verhaltnis zu seinem Nutzen oder zu seiner
Leistungsfahigkeit stehen, kann diese nur
angeordnet werden, wenn sich das Land
oder ein sonstiger Kostentrager an der Auf-
bringung der Mittel angemessen beteiligt.


Zentgraf
Hervorheben
Dies ist für uns nicht nachvollziehbar. Jemand der nachweislich die Umwelt schädigt, indem er diese durch eine ineffiziente, schädliche und nicht zukunftsfähige Energiegewinnung, welche bei einem überwiegenden Großteil aller Wasserkraftanlagen lediglich einen für den Betreiber privatwirtschaftlichen Vorteil bringt, soll bei der Einhaltung der von der EU mittels WRRL geforderten Durchgängigkeit noch Steuermittel für die ohnehin verbindliche Umsetzung bekommen? Aus unserer Sicht ist eine solche Finanzierung durch den Steuerzahler weder nachvollziehbar noch ökologisch und ökonomisch vertretbar. 


Zentgraf
Hervorheben

Zentgraf
Hervorheben
Die weitere Anwendung des Verursacherprinzip ist hier vollkommen angebracht. 
Zudem ist der Verweis auf das Umweltschadensgesetz, welches einen angemessenen Ersatz für die Angelvereine bzw. Bewirtschafter der Gewässer mit sich bringt längst überfällig und wurde mit dem neuen Gesetz auf den Weg gebracht.
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§ 43
Fischfang in Fischwegen

(1) In Fischwegen ist jede Art des Fisch-
fangs verboten. Dies gilt nicht fir Rampen
und Gleiten, die sich Uber die gesamte Ge-
wasserbreite erstrecken.

(2) Wahrend der Zeit, in der der Fischweg
geodffnet sein muss, ist der Fischfang am obe-
ren und am unteren Ende des Fischweges im
Umkreis von 20 Metern, an Bundeswasser-
stralRen im Umkreis von 40 Metern, verboten.

(3) Die obere Fischereibehérde kann zu
wissenschaftlichen und fischereiwirtschaftli-
chen Zwecken im Einzelfall Ausnahmen von
Abs. 1 und 2 zulassen.

§ 44
Mitfihren von Fischereigerat

Niemand darf an, auf oder in Gewéassern,
in denen er nicht zum Fischfang berechtigt
ist, Fischereigerate gebrauchsfertig mitfuh-
ren, es sei denn, dass er sich auf dem Wege
zwischen seinem Wohnort und einem Ge-
wasser befindet, in dem er zum Fischfang
berechtigt ist.

SECHSTER TEIL
Organisation der Fischereiverwaltung

§45
Fischereibehorden

(1) Oberste Fischereibehorde ist das fir
das Fischereiwesen zustandige Ministerium.

(2) Obere Fischereibehorde ist das Regie-
rungsprasidium.

(3) Die Aufgaben der unteren Fischereibe-
horde werden in Landkreisen vom Kreisaus-
schuss und in den kreisfreien Stadten vom
Magistrat als Aufgaben zur Erfiillung nach
Weisung wahrgenommen. In Nationalparks
nimmt das Nationalparkamt die Aufgaben der
unteren Fischereibehérde wahr.

(4) Weisungen nach Abs. 3 Satz 1 sollen
sich auf allgemeine Anordnungen beschran-
ken. Weisungen im Einzelfall sind zul&ssig,
wenn

1. die Aufgaben nicht in Einklang mit den Ge-
setzen wahrgenommen werden,

2. allgemeine Weisungen nicht befolgt wer-
den,

3. Falle von Ubergeordneter oder Uberortli-
cher Bedeutung vorliegen oder

4. ein besonderes offentliches Interesse be-
steht.

§ 46
Zustandigkeiten

(1) Zustandige Behorde fir den Vollzug
des Fischereirechts ist die untere Fische-
reibehorde, soweit durch Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Fur Ausnahmen nach § 45 Abs. 7
Satz 1 bis 3 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt

geandert durch Gesetz vom 18. August 2021
(BGBI. | S. 3908), in Bezug auf den Kormo-
ran (Phalacrocorax carbo sinensis) ist die
untere Fischereibehorde als fur Naturschutz
und Landschaftspflege zustéandige Behorde
zustandig. Die untere Fischereibehorde trifft
die Entscheidungen im Benehmen mit der
unteren Naturschutzbehorde.

(3) AuBer in den in diesem Gesetz ge-
nannten Fallen ist die obere Fischereibehor-
de zustandig fur

1. die Mitwirkung an der Bewirtschaftung der
Fischereiabgabe, insbesondere die Bewil-
ligung und Abwicklung von Projekten zur
Forderung des Fischereiwesens,

2. die Mitwirkung bei der Umsetzung von
Rechtsakten des Bundes oder der Euro-
paischen Union,

3. die Mitwirkung an Verfahren, die von Ober-
behorden des Bundes, des Landes oder
anderer Bundeslander gefiihrt werden,

4. die Aufsicht Uber die Gemeindevorstande
bei der Erteilung der Fischereischeine und
die Erhebung der Fischereiabgabe nach
dem vierten Teill,

5. Entschadigungsverfahren nach dem Sie-
benten Teil.

§ 47
Landesfischereibeirat

(1) Bei der obersten Fischereibehdrde
wird ein Landesfischereibeirat gebildet, der
bei grundsatzlichen, die Fischerei betreffen-
den Fragen zu beteiligen ist.

(2) Der Landesfischereibeirat setzt sich
zusammen aus

1. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der
Verbande der

a) Fischziichter und Teichwirte,
b) Angelfischerei,
c) Fischereirechtsinhaber und
2. je einer Vertreterin oder eines Vertreters
a) der Berufsfischerei,
b) der Landwirtschaft,
c) der Forstwirtschaft,

e) einer in Hessen anerkannten Natur-
schutzvereinigung.

)
)

d) der Fischereiwissenschaft und
)

Fir jedes Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied zu berufen. Der Landesfischereibei-
rat wahlt mit der Mehrheit der Mitglieder aus
seiner Mitte das vorsitzende Mitglied und das
stellvertretend vorsitzende Mitglied.

(3) Die Mitglieder des Landesfischereibei-
rates Uben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.
Sie missen sachkundig sein und die Tatig-
keit, aufgrund derer sie Mitglied sind, in Hes-
sen auslben.

(4) Die Mitglieder werden von der obers-
ten Fischereibehdrde berufen. Die Berufung
soll, mit Ausnahme der Berufung des Vertre-
ters der Fischereiwissenschaft nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 Buchst. d, auf Vorschlag des je-
weiligen Verbandes oder der jeweiligen Ver-


Zentgraf
Hervorheben
Der Fischschutz und die Sicherstellung der Durchgängigkeit sind wichtige Themen. Dennoch muss auch den Anglern und Fischereirechtsinhabern Rechnung getragen werden. Seitens des Gesetzgebers wurden zunächst noch größere Abstände vorgeschlagen, die bei der leider enormen Anzahl an Wasserkraftanlagen in einigen kleineren Gewässer dazu geführt hätten, dass sich die zu beangelnde Strecke nahezu halbiert hätte. 
Aus unserer Sicht war die bestehende Regelung ausreichend und vor allem angemessen, da man so individuell und den Umständen vor Ort entsprechend die nötigen Abstände festlegen konnte.
So sah das alte Fischereigesetz vor:
"1Die obere Fischereibehörde kann die Strecken in einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen
Ausdehnung bestimmen. 2Für die Kennzeichnung gilt § 39 Abs. 3 . 3Werden durch das Verbot Fischereirechte
beeinträchtigt, so ist Entschädigung zu leisten."
Hier stellt sich die Frage, ob man den Oberen Fischereibehörden nicht ausreichend Kompetenz zumutet anhand der örtlichen Verhältnisse die Abstände festzulegen, oder ob es lediglich um die Umsetzung ideologischer Vorstellungen ging, welche uns Angler einschränken sollen? Leider wird auch hier deutlich, wie unfachlich einige politische Ideologien sind. 
Es konnte jedoch erreicht werden, dass der einzuhaltende Abstand erheblich verringert wurde. 

Zentgraf
Hervorheben
Die Zuständigkeit der Unteren Fischereibehörden ist aus unserer Sicht korrekt. Die Beteiligung und das Benehmen der unteren Naturschutzbehörde lehnen wir jedoch grundsätzlich ab. Bei der Vergrämung von Prädatoren geht es in erster Linie um den Schutz der betroffenen und damit dezimierten oder gefährdeten Art und nicht um den Schutz der verursachenden Art. Die Anzahl der Kormorane und dessen massive Verbreitung gerechtfertigt keinen solch massiven Schutz mehr. Der Einzelartenschutz fällt zudem aus der Zeit und sollte dringend in allen Bereichen durch einen gesamtheitlichen Schutz des Ökosystems und seiner Verflechtungen ersetzt werden.
Selbst wenn man bei der Betrachtung des Artenschutzes beim Schutzmodell des Einzelartenschutzes bliebe, so wäre es nur konsequent dass auch nur die jeweils betreffende Behörde beteiligt ist. 
Dies wäre bei Fischschutzbelangen die Untere Fischereibehörde. 
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bande erfolgen. Die Amtszeit der Mitglieder
betragt vier Jahre. Scheidet ein Mitglied vor
Ablauf der Amtszeit aus, wird ein nachfolgen-
des Mitglied fur die restliche Dauer der Amts-
zeit berufen. Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Der Landesfischereibeirat gibt sich
eine Geschaftsordnung. Die Geschaftsord-
nung bedarf der Genehmigung der obersten
Fischereibehdrde. Die den Mitgliedern ent-
stehenden Reisekosten werden durch das
Land getragen.

§48
Fischereiberaterinnen und -berater

(1) Die untere Fischereibehérde beruft
eine Fischereiberaterin oder einen Fischerei-
berater. Sie oder er muss sachkundig sein
und ist ehrenamtlich tatig. In wichtigen, die
Fischerei betreffenden Fragen ist sie oder er
von der unteren Fischereibehdrde zu héren.
Es konnen bis zu zwei Stellvertreterinnen
und Stellvertreter berufen werden.

(2) Die Fischereiberaterin oder der Fi-
schereiberater sowie die Stellvertreterinnen
und Stellvertreter werden von der unteren Fi-
schereibehdrde nach Anhdrung der in ihrem
raumlichen Zustandigkeitsbereich ansassi-
gen Fischereiorganisationen auf die Dauer
von funf Jahren berufen. Eine erneute Beru-
fung ist zulassig. Die Berufung kann wider-
rufen werden, wenn die Fischereiberaterin
oder der Fischereiberater oder ihre Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter sich als unge-
eignet erweisen, die Stellung missbrauchen
oder die Aufgaben trotz Abmahnung erheb-
lich vernachlassigen.

(3) Die Fischereiberaterinnen und -bera-
ter und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter erhalten eine Aufwandsentschadigung,
die durch das Land getragen wird.

§ 49
Fischereiaufsicht

_ (1) Die Fischereibehérden kénnen sich zur
Uberwachung der Einhaltung aller Vorschrif-
ten zum Schutz und zur Erhaltung der Fisch-
bestande sowie der Auslbung der Fischerei
in und an den Gewéssern (Fischereiaufsicht)
der nebenamtlich bestellten staatlichen Fi-
schereiaufseherinnen und Fischereiaufseher
und der amtlich verpflichteten Fischereiauf-
seherinnen und Fischereiaufseher bedienen.
Die amtlich verpflichteten Fischereiaufsehe-
rinnen und Fischereiaufseher kdnnen von
den Inhaberinnen oder Inhabern des Fische-
reirechts und Fischereipachterinnen oder Fi-
schereipachtern vorgeschlagen werden. Sie
sind ehrenamtlich tatig.

(2) Bedienstete der Fischereibehdrden
kdnnen nach vorheriger Anmeldung und Mit-
teilung des Grundes wahrend der gewdhnli-
chen Betriebs- und Arbeitszeit die fischerei-
betrieblichen Einrichtungen besichtigen.

SIEBENTER TEIL
Entschadigung

§ 50
Art und Ausmalf

Eine nach diesem Gesetz zu leistende
Entschadigung hat den eintretenden Vermé-
gensschaden angemessen auszugleichen.
Sie ist in Geld festzusetzen. Der Entschadi-
gungsbetrag ist mit zwei Prozent Uber dem
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank
vom Zeitpunkt des Eintritts des schadigen-
den Ereignisses an zu verzinsen. Soweit
zurzeit der die Entschadigungspflicht aus-
I6senden MaRnahmen Nutzungen gezogen
werden, ist von dem Maf ihrer Beeintrach-
tigung auszugehen. Hat die oder der Ent-
schadigungsberechtigte Malnahmen ge-
troffen, um die Nutzungen zu steigern, und
ist nachgewiesen, dass die MaRnahmen die
Nutzungen nachhaltig gesteigert hatten, so
sind diese mit zu entschadigen. Eine Minde-
rung des Verkehrswertes von Grundstiicken
oder selbststandigen Fischereirechten ist zu
bertcksichtigen.

§ 51
Verfahren

(1) Die obere Fischereibehorde entschei-
det auf Antrag. Sie hat auf eine gutliche Ei-
nigung der Beteiligten hinzuwirken. Einigen
sich die Beteiligten, so ist eine Niederschrift
Uber die Einigung anzufertigen. Die Nieder-
schrift enthalt

1. Ort und Zeit der Verhandlung,

2. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer Be-
volimachtigten sowie von Personen mit
gesetzlicher Vertretungsmacht nach Na-
men, Beruf oder Gewerbe, Wohnort und
Anschrift,

3. die Erklarungen der Beteiligten.

Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen
oder zur Durchsicht vorzulegen und von ihnen
zu genehmigen. In der Niederschrift ist dies zu
dokumentieren. Sie ist zu unterzeichnen.

(2) Einigen die Beteiligten sich nicht, setzt
die obere Fischereibehdrde nach MalRlgabe
des § 50 die Entschadigung fest.

ACHTER TEIL
Verordnungsermachtigungen

§ 52
Verordnungsermachtigungen

(1) Die fur das Fischereiwesen zustandi-
ge Ministerin oder der hierfur zustéandige Mi-
nister wird ermachtigt, zur Durchflihrung der
Rechtsakte der Europaischen Union auf dem
Gebiet der Aquakultur und der Binnenfische-
rei durch Rechtsverordnung nahere Rege-
lungen zu treffen tber

1. die Erfassung von Informationen Uber ge-
werbsmafige Fangtatigkeiten, insbeson-
dere zur Erstellung von Verzeichnissen

a) aller Fischereifahrzeuge und gewerbs-
maRiger Akteure und Fischer sowie


Zentgraf
Notiz
Für einen genauen Überblick bezüglich der von uns geforderten Änderungen, möchten wir Ihnen nahelegen die Stellungnahme des Verbandes zu lesen. 

Die kommentierte Version enthält auf Grund der Übersichtlichkeit lediglich einen vereinfachten Teil der Kommentare aus unserer umfänglichen Stellungnahme und bezieht sich in erster Linie auf Veränderungen die Angelvereine oder Anglerinnen und Angler direkt betreffen.

Bei Fragen können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 0611/302080 oder per Mail an vhf@hessenfischer.net an uns wenden.

Wir freuen uns über ihr Interesse und verbleiben

mit freundlichen Grüßen und Petri Heil
Ihr Verband Hessischer Fischer e.V.
________________________________________
Sie finden unsere Arbeit für die Vereine, die Anglerinnen und Angler sowie für unsere Gewässer gut? Dann werden Sie Mitglied und profitieren Sie von unseren Leistungen. Alternativ können Sie auch gerne eine Spende für unsere Arbeit an uns richten. Weitere Infos finden Sie unter:
www.hessenfischer.net 
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b) aller Einrichtungen oder anderen von
den Mitgliedstaaten zugelassenen Stel-
len oder erméachtigten Personen, die
die Erstvermarktung von Erzeugnissen
der Binnenfischerei und der Aquakultur
durchfuhren,

2. Nachweise uber den Fang und die Abgabe
von Binnenfischen,

3. Verbote oder Einschrankungen des ge-
werbsmaBigen Fangs und die Erstver-
marktung bestimmter Fischarten.

Gewasser nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 kdn-
nen vom Anwendungsbereich der Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 ausgenommen werden.

(2) Die fur das Fischereiwesen zustandige
Ministerin oder der hierfir zustéandige Minis-
ter wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung
das Nahere zu regeln Uiber

1. die Hegegemeinschaften, insbesondere

a) die raumliche Abgrenzung nach Text
und Karte,

b) ihre Organe und deren Zusammenset-
zung,

c) die Maf3stabe fiir das Stimmrecht der Mit-
glieder und fir die Umlage der Kosten,

d) die Mindestinhalte der Satzung,
e) ihre Grindung,

f) Gber den Hegeplan, seine Aufstellung,
die Geltungsdauer, das Verfahren, den
Inhalt und seine Durchsetzung,

g) die Aufgaben im Einzelnen,

2. die Fischerpriifung, insbesondere das Na-
here zu den Prifungsgebieten, den An-
forderungen, der Zusammensetzung der
Prifungsausschisse, dem Prifungsver-
fahren und dem verpflichtenden Vorberei-
tungslehrgang,

3. die Fischereiabgabe, insbesondere

a) deren Hohe, auf der Grundlage einer
Kalkulation des Finanzierungsbedarfs
fur die in den kommenden finf Jahren in
Aussicht genommenen Verwendungs-
zwecke und des Verwaltungsaufwands
nach Mafigabe des § 35 Abs. 2 und 3,

b) den Zeitpunkt, bis zu dem die Fische-
reiabgabe spatestens abgefiihrt sein
muss,

4. die gute fachliche Praxis der Fischerei
und den Schutz der Fische, insbesondere
Uber

a) Zeit und Art des Fischfangs,
b) Fangverbote,
c) Markt- und Verkehrsverbote,

d) MaBnahmen, die eine Veranderung des
Erbgutes von Fischen beinhalten,

e) die Schonzeiten der Fische einschlief3-
lich der Verbote oder der Beschran-
kungen des Fischfangs wahrend der
Schonzeiten,

f) die Schon- und Entnahmemalie der Fi-
sche, die Behandlung untermaRiger,
Ubermaliger oder wahrend der Schon-
zeit gefangener Fische,

g) die Anlandung, die Befdrderung, den
Verkauf und die Verwertung untermafi-
ger, UbermaRiger oder wahrend der
Schonzeit gefangener Fische,

h) das Aussetzen von Fischen, insbeson-
dere nahere Mallgaben zur Anzeige-
pflicht nach § 13 Satz 1, Verbote und
Beschrankungen sowie nahere Anfor-
derungen an die Mal3nahme,

i) Transport und Halterung von Fischen,

j) die Art, Beschaffenheit und zeitliche Ver-
wendung der Fischereigerate,

k) die Art und Zeit der Werbung von Was-
serpflanzen,

I) den Schutz der Fischlaichplatze, des
Fischlaichs, der Fischbrut und des Win-
terlagers der Fische,

m) den Schutz der aquatisch wirbellosen
Fischnahrtiere,

n) die Auslibung des Fischfangs zur Ver-
meidung gegenseitiger Stérung der Fi-
scher,

o) die Kennzeichnung der in Gewas-
ser ausliegenden Fischereifahrzeuge,
Fanggerate und Fischbehalter,

p) den Schutz der Fischerei bei Ausbau,
Regulierung und Unterhaltung der Ge-
wasser,

q) Methoden des Fischfangs, insbesonde-
re der Fanggerate, Fangvorrichtungen
und der Koder,

r) verbotene oder nur ausnahmsweise zu-
lassige Methoden und Gerate,

s) die Verwendung von Elektrizitat bei der
Fischerei,

t) die lichte Stabweite und weitere tech-
nische Anforderungen bei Rechenanla-
gen gegen das Eindringen von Fischen
in Anlagen zur Wasserentnahme oder
Triebwerken,

u) gemeinschaftliches Fischen, einschlief3-
lich der Mitwirkung von Kindern und Ju-
gendlichen nach § 29 Abs. 3,

v) das Fihren einer Fangstatistik,

w) den Umgang, den Fang, die Enthahme
und die Verwertung von Neobiota,

x) die Haltung und Bereitstellung erhobe-
ner fischfaunistischer Daten,

. die Bestellung, die Verpflichtung und den

naheren Inhalt der Aufgaben, die Pflichten
und Befugnisse sowie die Aus- und Fort-
bildung der Fischereiaufseher,

. von diesem Gesetz abweichende Zustan-

digkeiten der Fischereibehorden,

. die elektronische Verwaltung und Daten-

verarbeitung der Fischerprifungen, Fi-
schereischeine und Fischereiabgabe und

. die Zustandigkeiten fur die Ein- und Aus-

fuhr sowie die damit in Zusammenhang
stehende Verarbeitung von Fischereier-
zeugnissen, sofern nicht die Bundesrepu-
blik Deutschland zustandig ist.
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NEUNTER TEIL
BuBgeldvorschriften

§ 53
BuRgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatz-
lich oder fahrlassig

1. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 1 Fischerei-
rechte nutzt,

2. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 der zustan-
digen Behorde den Abschluss oder die
Anderung eines Fischereipachtvertrages
oder eines Unterpachtvertrages nicht an-
zeigt,

3. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 Fischereier-
laubnisscheine Personen erteilt, die nicht
Inhaber eines gultigen Fischereischeines
sind,

4. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 4 den Fische-
reierlaubnisschein oder entgegen § 30
Abs. 2 den Fischereischein nicht bei sich
fuhrt oder auf Verlangen nicht aushan-
digt, vorzeigt oder Ubermittelt,

5. Fischereierlaubnisscheine entgegen der
Vorgaben des § 16 Abs. 2 gestaltet,

6. entgegen der Festsetzung nach § 16
Abs. 3 Nr. 1 bei der Erteilung von Fi-
schereierlaubnisscheinen die zuldssige
Hochstzahl oder die von der Fischerei-
behdrde angeordneten Beschrankun-
gen der Fangerlaubnis nach § 16 Abs.
3 Nr. 2 nicht beachtet oder gegen sie
verstoft,

7. entgegen § 17 Abs. 3 MaRnahmen frifft,
die die Ruckkehr der Fische in ein Ge-
wasser oder das Fischen auf den Uber-
fluteten Grundstlicken erschweren oder
verhindern,

8. die Angaben des Hegeplans entgegen
§ 28 Abs. 3 nicht beachtet,

9. entgegen § 29 Abs. 1 den Fischfang aus-
Ubt, ohne Inhaber eines gultigen Fische-
reischeines oder sonst 6ffentlich-rechtlich
befugt zu sein,

10. entgegen § 29 Abs. 3 sich von mehr als
den in einem Hausstand gemeinsam le-
benden Kindern, zwei Kindern aus ver-
schiedenen Hausstanden oder Kindern,
die das zulassige Alter Uberschreiten,
unterstitzen lasst,

11. entgegen § 29 Abs. 4 das Alter der Ju-
gendlichen nicht nachweisen kann,

12. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 1 die Fische-
reiabgabe nicht gezahlt hat oder die Zah-
lung gemall Satz 3 nicht nachweisen
kann,

13. entgegen § 37 Abs. 1, auch in Verbindung
mit Bestimmungen einer Verordnung
nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. t, keine
Vorrichtungen herstellt oder betreibt, die
das Eindringen von Fischen verhindern,

14. entgegen § 37 Abs. 2 einem Gewasser
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 so viel Was-
ser entzieht, dass hierdurch das Gewas-
ser als Lebensraum erheblich und dauer-
haft geschadigt wird,

15. entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 der Mittei-
lungspflicht nicht, nicht rechtzeitig oder
nicht vollstdndig nachkommt oder das
Ablassen eines Gewassers entgegen
§ 38 Abs. 1 Satz 2 nicht rechtzeitig mit-
teilt,

16. entgegen § 38 Abs. 2 den Zeitraum zwi-
schen Mallnahmen der Gewasserunter-
haltung und der Absenkung des Wasser-
stands nicht einhalt,

17. entgegen § 39 Abs. 1 Satz 1 ein Gewas-
ser durch Fischereivorrichtungen fur den
Fischwechsel versperrt,

18. entgegen § 39 Abs. 2 Satz 1 Fischerei-
vorrichtungen wahrend der Schonzeiten
nicht beseitigt oder abstellt,

19. entgegen § 41 den Fischwechsel durch
geeignete Fischwege nicht gewahrleistet
oder den Wechsel der Fische dauernd
verhindert oder beeintrachtigt,

20. entgegen § 43 Abs. 1 in Fischwegen oder
entgegen § 43 Abs. 2 wahrend der Zeit,
zu der der Fischweg gedffnet sein muss,
am oberen oder unteren Ende des Fisch-
weges fischt,

21. entgegen § 44 an, auf oder in Gewassern
Fischereigerate gebrauchsfertig mitfiihrt,

22. den Vorschriften einer aufgrund der § 40
Abs. 1 oder 2 oder § 52 Abs. 2 Nr. 4 oder
5 erlassenen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit sie fur einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bufigeldvorschrift
verweist,

23. eine Auflage, mit der eine nach diesem
Gesetz oder eine nach einer aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung erteilte Genehmigung, Erlaub-
nis, Bewilligung oder Befreiung verbun-
den ist, nicht, nicht vollstdndig oder nicht
rechtzeitig erfullt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbufie bis zu zehntausend Euro sowie
dem Entzug des Fischereischeins geahndet
werden.

(3) Gegenstande, auf die sich eine Ord-
nungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1, 9, 13,
17, 18, 20, 21 oder 23 bezieht oder die zur
Vorbereitung oder Begehung einer solchen
Ordnungswidrigkeit verwendet worden sind,
kénnen eingezogen werden. § 23 des Ge-
setzes Uber Ordnungswidrigkeiten findet An-
wendung.

(4) Verwaltungsbehdrde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uber Ord-
nungswidrigkeiten ist die Fischereibehdrde.

§ 54

Uberleitung bisheriger
Ahndungsbestimmungen

Soweit in BuBigeldvorschriften, die auf-
grund des Hessischen Fischereigesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Dezember 2010 (GVBI. 2011, S. 362) in
der jeweils gultigen Fassung erlassen sind,
auf dessen § 51 Abs. 1 Nr. 15 verwiesen
wird, gilt dies als Verweisung auf § 53 Abs. 1
Nr. 22.
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ZEHNTER TEIL
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 55
Weitergeltung alter Pachtvertrage

(1) Ist bei Bildung eines Fischereibezirks
die Fischerei in einem zu dem Fischerei-
bezirk gehdrigen Gewasser verpachtet, so
bleibt der Pachtvertrag bis zum Ende seiner
vertraglichen Laufzeit bestehen.

(2) In Fischereibezirken kénnen nach In-
krafttreten des Gesetzes Fischereipachtver-
trage in ihrer Laufzeit nicht Uber den Zeit-
punkt des bei Inkrafttreten des Gesetzes am
langsten laufenden Pachtvertrages hinaus
abgeschlossen werden.

§ 56
Ubergangsvorschriften

(1) Die Pflicht zur Anzeige von Besatz-
maRnahmen nach § 13 gilt ab dem 1. Januar
2027.

(2) Langstens bis zum 31. Dezember
2025 durfen Fischereischeine nach den Be-
stimmungen der §§ 25 Abs. 1; 28 Nr. 2 und
3 sowie 29 Nr. 1 und 3 erteilt und die Fische-
reiabgabe nach den Bestimmungen des
§ 31 des Hessischen Fischereigesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Dezember 2010 (GVBI. 2011, S. 362), zu-
letzt geandert durch Gesetz vom 14. Dezem-
ber 2021 (GVBI. S. 931, 990), in der bis zum
29. November 2022 geltenden Fassung er-
hoben werden.

§ 57
Aufhebung bestehender Vorschriften
Das Hessische Fischereigesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. De-
zember 2010 (GVBI. 2011 1, S. 362)%), zuletzt

geandert durch Gesetz vom 14. Dezember
2021 (GVBI. S. 931, 990), wird aufgehoben.

§ 58
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkindung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2029 auller Kraft.

%) Hebt auf FFN 87-26
#) Andert FFN 85-72

Artikel 2¢)

Anderung des Hessischen
Wassergesetzes

Das Hessische Wassergesetz vom
14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 30. September
2021 (GVBI. S. 602), wird wie folgt geandert:

1. § 38 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
»(3) Durch Rechtsverordnung kann

1. bestimmt werden, dass Einleitungen
nach Abs. 1 und Indirekteinleitungen
nach § 58 Abs. 1 Satz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes

a) in geringen Mengen,

b) aus Abwasserbehandlungsanlagen,
flr die ein baurechtlicher Verwend-
barkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweis vorliegt oder die im Einver-
nehmen mit der Wasserbehotrde auf
andere Weise allgemein zugelassen
worden sind, sofern dabei die Anfor-
derungen an die Vorbehandlung und
Einleitung geregelt sind, oder

c) aus Abwasserbehandlungsanlagen,
die den von der obersten Wasser-
behdrde eingefiihrten Anforderungen
an Bauart, Errichtung, Betrieb und
Uberwachung entsprechen,

anstatt einer Genehmigung einer Anzei-
ge bedirfen,

2. fur das Einleiten von Abwasser in 6f-
fentliche Abwasseranlagen, fir das in
der Abwasserverordnung in ihrer jeweils
geltenden Fassung im Einzelfall keine
Anforderungen fiir den Ort des Anfalls
des Abwassers oder vor seiner Vermi-
schung festgelegt sind, eine Anzeige-
pflicht vorgeschrieben werden.

In der Verordnung nach Satz 1 kénnen

1. Regelungen zum Inhalt und zum Umfang
der Priifung der Anzeige getroffen werden,

2. Regelungen zum Inhalt und zum Um-
fang der Uberwachung der Indirektein-
leitungen mit den erforderlichen Abwas-
seranlagen getroffen werden und

3. fur bestimmte Abwassereinleitungen
Fristen festgelegt werden, innerhalb de-
rer die Anpassungsmafinahme zur Ge-
wahrleistung der Anforderungen nach
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
abgeschlossen sein missen.”

2. § 76 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Nach Art. 80 Abs. 4 des Grundge-
setzes wird die Befugnis der Landesregie-
rung zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes und nach § 26 Abs. 1
Satz 4 des Wassersicherstellungsgesetzes
vom 24.August 1965 (BGBI.1S.1225,1817),
zuletzt geadndert durch Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328), nach
§ 23 Abs. 3 Satz 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes und nach § 26 Abs. 1 Satz 5 des
Wassersicherstellungsgesetzes der fiir die
Wasserwirtschaft zustandigen Ministerin
oder dem hierfiir zustandigen Minister Uber-
tragen.”
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Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Die verfassungsmaRigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen zu verkiinden.

Wiesbaden, den 17. November 2022

Der Hessische Ministerprasident Die Hessische Ministerin
far Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz

Rhein Hinz



Nr. 36 — Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Hessen — 28. November 2022 593

Dritte Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber die Planung und Férderung
von Pflegeeinrichtungen, Seniorenbegegnungsstatten, Altenpflegeschulen und
Modellprojekten*)

Vom 7. November 2022

Aufgrund des

1.§ 7 Satz 1 des Hessischen Ausflihrungs-
gesetzes zum Pflege-Versicherungsge-
setz vom 19. Dezember 1994 (GVBI. |
S. 794), geandert durch Gesetz vom
30. April 1997 (GVBI. | S. 74),

verordnet die Landesregierung nach Beteili-
gung der kommunalen Spitzenverbande und

2. § 8 Satz 2 des Hessischen Ausfilihrungsge-
setzes zum Pflege-Versicherungsgesetz

verordnet der Minister fir Soziales und Inte-
gration:

Artikel 1

Die Verordnung uber die Planung und
Forderung von Pflegeeinrichtungen, Seni-
orenbegegnungsstatten,  Altenpflegeschu-
len und Modellprojekten vom 7. Dezember
2012 (GVBI. S. 567), zuletzt gedndert durch
Verordnung vom 4. Dezember 2017 (GVBI.
S. 411), wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,<Verordnung zur Durchfiihrung des Ver-
fahrens zur Festlegung der gesondert
berechenbaren Investitionsaufwendungen
von Pflegeeinrichtungen®

2. § 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Nr. 4 wird als neue Nr. 5 eingeflgt:

»9. hachgewiesene Kosten fur die Til-
gung von anfanglich 2 Prozent bei
Kapitalmarktdarlehen und von bis
zu 5 Prozent bei Darlehen aus dem
Hessischen Investitionsfonds Ab-
teilung A fir die in Nr. 1 genannten
Anlageglter,*

b) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6 und nach
dem Wort ,Einrichtungstragers® wer-
den die Worter ,oder der Einrichtungs-
tragerin“ eingeflgt.

3. In § 2 Abs. 2 werden die Worter ,bilanzier-
te Zuschusse* durch ,zu bilanzierende Zu-
wendungen® und die Angabe ,Verordnung
vom 21. Dezember 2016 (BGBI. | S. 3076)“
durch ,Gesetz vom 7. August 2021 (BGBI. |
S. 3311)“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

8 4

(1) Als Aufwendungen fir die Instand-
haltung und Instandsetzung nach § 1 Nr. 4
kénnen 1 Prozent der Anschaffungs- und
Herstellungskosten der in § 1 Nr. 1 ge-
nannten Anlageguter bertcksichtigt wer-
den.

(2) Die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten sind jahrlich an die Preisent-

*) Andert FFN 34-70

wicklung anzupassen und fortzuschreiben.
Bei Gebauden sind die Preisindizes des
Statistischen Landesamtes fir Bauwerke
in Hessen, fir alle anderen Anlageguter
der Verbraucherpreisindex zugrunde zu le-
gen. Soweit keine Daten des Statistischen
Landesamtes vorliegen, sind vergleichba-
re Daten des Statistischen Bundesamtes
heranzuziehen.”

5. Nach § 4 wird als neuer § 5 eingefugt:

85

Kosten fir die Tilgungen nach § 1
Nr. 5 dirfen nur gesondert berechnet wer-
den, wenn

1. die gesonderte Berechnung der Inves-
titionsaufwendungen auf der Grundlage
von § 1 Nr. 1 nicht ausreicht, um die Til-
gungsraten fur die Darlehen im Sinne
des § 1 Nr. 5 aufbringen zu kénnen und

2.im jeweiligen Zeitraum, fir den die Zu-
stimmung nach § 82 Abs. 3 Satz 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch erfolgt
(Zustimmungszeitraum), keine Aufwen-
dungen nach § 1 Nr. 1 gesondert be-
rechnet werden.

§ 2 Abs. 2 findet in diesen Fallen keine An-
wendung.”

6. Der bisherige § 5 wird § 6 und wie folgt

geandert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und
wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,5“ durch
,0" und die Angabe ,4“ durch ,5“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angeflgt:

.Eine erneute Vergleichsrechnung
ist durchzufiihren, wenn eine An-
derung des vertraglich vereinbar-
ten Zinses oder Entgeltes nach § 1
Nr. 6 erfolgt, spatestens jedoch
nach sechs Jahren.”

b) Als Abs. 2 wird angefugt:

»(2) Vereinbaren die Parteien eines
Vertrages im Sinne des § 1 Nr. 6, dass
die Einrichtungstragerin oder der Ein-
richtungstrager ganz oder teilweise Auf-
wendungen nach § 1 Nr. 4 zu tragen
hat, kénnen diese Aufwendungen nur
berlicksichtigt werden, soweit das Er-
gebnis der Vergleichsrechnung nach
Abs. 1 den vertraglich vereinbarten Zins
oder das vertraglich vereinbarte Entgelt
Ubersteigt. § 4 gilt entsprechend.”

7. Der bisherige § 6 wird § 7 und wie folgt
geandert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort ,Pfle-
geplatze die Woérter ,im Zustimmungs-
zeitraum® eingefugt.
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b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Zugrunde zu legen ist die durch-
schnittliche Belegung in den letzten drei
Kalenderjahren vor der Antragstellung
oder, wenn die Antragstellung erst nach
Beginn des Zustimmungszeitraums er-
folgt, der drei Kalenderjahre vor Beginn
des Zustimmungszeitraumes, jedoch
mindestens eine Belegung von

1. 98 Prozent fir vollstationare Einrich-
tungen,

2. 85 Prozent fir teilstationare Einrich-
tungen,

3.80 Prozent fur Einrichtungen der
Kurzzeitpflege.*

8. Der bisherige § 7 wird § 8 und wie folgt
geandert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,ein
Kalenderjahr” durch ,drei Kalender-
jahre” ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefigt:

~Abweichend von Satz 1 erfolgt die
Festlegung in den Féllen des § 7
Abs. 3 flr ein Kalenderjahr.”

cc) In dem neuen Satz 3 wird der Punkt
am Ende durch ein Semikolon und
die Angabe ,§ 6 Abs. 2 bleibt unbe-
ruhrt.“ ersetzt.

dd) Folgende Satze werden angefiigt:

,Erfolgt die Antragstellung erst nach
Beginn des Zustimmungszeitrau-
mes, ist auf das Kalenderjahr vor
Beginn des Zustimmungszeitrau-
mes abzustellen. Vor Ablauf des
Zustimmungszeitraumes kann eine
erneute Zustimmung nur beantragt
werden, wenn sich der Betrag der
gesondert berechenbaren Investi-
tionsaufwendungen um mindestens
5 Prozent erhéhen soll.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) Vor Satz 1 wird als neuer Satz ein-
gefigt:

,Der Antrag auf Zustimmung nach
§ 82 Abs. 3 Satz 3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch ist jeweils
bis zum 30. September des Jahres
vor Beginn des Zustimmungszeit-
raumes zu stellen.”

bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt ge-
andert:

aaa) Die Angabe ,auf Zustimmung
nach § 82 Abs. 3 Satz 3 des
Elften Buches Sozialgesetz-
buch® wird gestrichen.

bbb) In Nr. 5 wird die Angabe ,5“
durch ,6" ersetzt.

cce) In Nr. 6 wird die Angabe ,5°
durch 6" ersetzt.

ddd) Nach Nr. 6 werden folgende
Nr. 7 und 8 eingefugt:

.7. eine Aufstellung aller aus-
gezahlten  Zuwendungen

und einen Kontoauszug
Uber die Sonderposten
nach § 5 Abs. 2 der Pflege-
Buchfiihrungsverordnung
und deren Ertragsraten,

8. Belegungsstatistiken flr die
Zeitraume nach § 7 Abs. 2¢

c) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort
LUnterlagen“ die Worter ,oder ande-
re Beweismittel“ eingeflgt.

bb) Folgender Satz wird angefligt:

,Die zustandige Behorde kann von
der Person, die der Einrichtungs-
trégerin oder dem Einrichtungstra-
ger die Einrichtung im Wege eines
Miet-, Pacht-, Erbbau- oder Nutzungs-
verhdltnisses Uberlasst, verlangen,
Unterlagen oder andere Beweis-
mittel beizubringen, die fur die Ver-
gleichsberechnung erforderlich sind.
Satz 1 findet im Fall der Unterver-
mietung auf die Vermieterin oder
den Vermieter entsprechende An-
wendung, wenn die Hauptmieterin
oder der Hauptmieter nicht Uber die
erforderlichen Unterlagen oder Be-
weismittel verfugt.”

d) Nach Abs. 3 wird als neuer Abs. 4 ein-
geflgt:

.(4) Bei einem Ubergang der Einrich-
tung auf eine andere Einrichtungstra-
gerin oder einen anderen Einrichtungs-
trager kann die zustandige Behoérde die
Vorlage von Unterlagen oder anderen
Beweismitteln von der Rechtsvorgange-
rin oder von dem Rechtsvorganger ver-
langen, die notwendig sind, um die Be-
rechnung nachzuvollziehen, wenn dies
der neuen Einrichtungstragerin oder
dem neuen Einrichtungstréager nicht
moglich ist. Abs. 3 gilt entsprechend.”

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und das
Wort ,6rtlich® wird gestrichen.

f) Als Abs. 6 wird angeflgt:

.(6) Die zustandige Behorde kann
die gesondert berechenbaren Investi-
tionsaufwendungen abweichend von
Abs. 1 schéatzen, wenn die tatsach-
lichen Verhaltnisse in den Zeitrdumen
nach Abs. 1 Satz 3 und 4 nicht ermit-
telt werden konnen, insbesondere bei
Einrichtungen, die neu in Betrieb ge-
nommen oder mindestens 6 Monate
geschlossen waren. Dabei soll auf die
Angaben in dem Zuwendungsbescheid
oder dem Verwendungsnachweis fur
die durch das Land geférderte Malinah-
me abgestellt werden. Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend.”

9. Der bisherige § 8 wird § 9 und die Angabe
,nhach § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 bis 4 wird
durch die Worter ,fir die Aufgaben nach
dieser Verordnung“ ersetzt und nach dem
Wort ,GielRen” werden die Worter ,fir die
Durchfiihrung der Verordnung im Ubrigen
das fir Altenhilfe zustandige Ministerium*
gestrichen.
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10. Der bisherige § 9 wird § 10 und in Satz 2 Artikel 2
wird die Angabe ,2022“ durch ,2029 er-

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
setzt.

Verklindung in Kraft.

Wiesbaden, den 7. November 2022

Hessische Landesregierung

Der Hessische Ministerprasident Der Hessische Minister
fir Soziales und Integration
Rhein
Klose
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Zehnte Verordnung zur Anderung der Justizzustindigkeitsverordnung’)

Vom 14. November 2022

Aufgrund des

1.§ 167b Abs. 3 Satz 1 und 2 des Gesetzes
Uber das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008
(BGBI. | S. 2586, 2587), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 31. Oktober 2022
(BGBI. I S. 1966), in Verbindung mit § 6
Nr. 1a der Justizdelegationsverordnung
vom 21. Dezember 2015 (GVBI. 2016
S. 2), zuletzt geandert durch Verordnung
vom 28. Juli 2022 (GVBI. S. 426),

2. § 5 des Gerichtsorganisationsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Februar 2005 (GVBI. S. 98), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 11. Dezember
2019 (GVBI. S. 416),

3.§ 23d des Gerichtsverfassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Mai 1975 (BGBI. | S. 1077), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 7. Juli 2021
(BGBI. I S. 2363), in Verbindung mit § 1
Nr. 1 Buchst. b der Justizdelegationsver-
ordnung,

4.8 96 Abs. 4 Satz 2 und 3 und § 112 der
Bundesnotarordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 303-
1, veroffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. Juli
2022 (BGBI. | S. 1146), in Verbindung mit
§ 2 Nr. 1 der Justizdelegationsverordnung,

5.§ 93 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 81
Abs. 2 Satz 3 der Grundbuchverfligung in
der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Januar 1995 (BGBI. | S. 114), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 5. Oktober
2021 (BGBI. | S. 4607), in Verbindung mit
§ 28 Nr. 10 Buchst. ¢ der Justizdelegati-
onsverordnung,

6.§ 71 Abs. 4 Satz 1 und 3 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes in Verbindung mit § 10
Nr. 1 der Justizdelegationsverordnung und
§ 148 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Aktienge-
setzes vom 6. September 1965 (BGBI. |
S. 1089), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1166), in Ver-
bindung mit § 10 Nr. 2 der Justizdelegati-
onsverordnung,

7.8 122 Abs. 3 des Markengesetzes vom
25. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3082; 1995 |
S. 156; 1996 | S. 682), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 10. August 2021 (BGBI.
I S. 3490), in Verbindung mit § 12 Nr. 1 der
Justizdelegationsverordnung,

8.§ 58 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes in Verbindung mit § 23 Nr. 2 Buchst.
c der Justizdelegationsverordnung,

9. § 68 Abs. 3 des Gesetzes Uber Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI.

*) Andert FFN 210-102

I S. 602), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607), in
Verbindung mit § 24 der Justizdelegations-
verordnung

verordnet der Minister der Justiz:

Artikel 1

Die Justizzustandigkeitsverordnung vom
3. Juni 2013 (GVBI. S. 386), zuletzt geandert
durch Verordnung vom 17. Mai 2022 (GVBI.
S. 360), wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltsubersicht wird die Angabe zu
§ 34 wie folgt gefasst:

,8 34 Besondere Zustandigkeiten in Fa-
miliensachen”

2.In § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort ,Ober-
weser,“ gestrichen und wird das Wort
+~Wahlsburg“ durch ,Wesertal“ ersetzt.

3. In § 5 werden nach den Woértern ,,Die Fami-
liensachen® die Worter ,und Familienstreit-
sachen® und wird nach dem Wort ,werden*
die Angabe ,vorbehaltlich des § 34“ einge-
fugt.

4. § 23 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa)In Nr. 4 wird die Angabe ,§ 12
Satz 1“ durch ,§ 12 Abs. 1 Satz 1“
ersetzt.

bb)In Nr. 5 wird die Angabe ,§ 48
Satz 3“ durch ,§ 48 Satz 4“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Als neue Nr. 1 wird eingefugt:

,1. nach § 18a Abs. 3 Satz 1 den Zu-
gang zu Inhalten notarieller Ur-
kunden und Verzeichnissen zu
gewahren und die Zustimmung
nach § 18c Abs. 2 Satz 2, Abs. 3
Satz 2 zu erteilen,”

bb) Die bisherige Nr. 1 wird Nr. 2.

cc) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3 und die
Angabe ,17. August 2017 (BGBI. |
S. 3214)* wird durch ,11. Juli 2021
(BGBI. | S. 2754)" ersetzt.

dd) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4.
ee) Die bisherige Nr. 4 wird aufgehoben.

ff) In Nr. 5 werden nach der Angabe
,§ 51 Abs. 1 Satz 2“ ein Komma und
die Angabe ,Abs. 3 Satz 1“ einge-
fugt.

gg) In Nr. 7 wird die Angabe ,§ 62 Abs.
1 Satz 2* durch ,§ 64 Abs. 2 Satz 2“
und die Angabe ,§ 64 Abs. 1 Satz 3“
durch ,§ 56 Abs. 7 ersetzt.

5.In § 33a wird die Angabe ,18. Juli 2017
(BGBI. | S. 2745)" durch ,5. Oktober 2021
(BGBI. | S. 4607) ersetzt.

6. § 34 wird wie folgt geandert:
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a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.8 34

Besondere Zustandigkeiten
in Familiensachen”

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.
c) Als Abs. 2 wird angefugt:

»(2) Die Verfahren nach § 167b
Abs. 1 und 2 des Gesetzes Uber das
Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit zur Genehmigung von
Einwilligungen nach § 1631e des Bir-
gerlichen Gesetzbuchs werden fur die
Bezirke der Amtsgerichte in Hessen
dem Amtsgericht Frankfurt am Main —
Familiengericht — zugewiesen.”

7. § 38 wird wie folgt geéndert:

a)In Nr. 1 Buchst. a wird die Angabe
,11. April 2017 (BGBI. | S. 802)“ durch
,20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1166)*, die An-
gabe ,17. Juli 2017 (BGBI. I. S. 2394)"
durch ,19. Juni 2022 (BGBI. | S. 911)"
und die Angabe ,24. April 2015 (BGBI. |

S. 642)" durch 7. August 2021 (BGBI. |
S. 3311)“ ersetzt.

b) In Nr. 2 Buchst. j wird die Angabe ,§ 75
Satz 1“ durch ,§ 75 Abs. 1“ ersetzt.

c) In Nr. 3 wird die Angabe ,Satz 1 gestri-
chen und wird die Angabe ,10. Mai 2016
(BGBI. | S. 1142)* durch ,10. August
2021 (BGBI. | S. 3436)" ersetzt.

8. In § 40 wird die Angabe ,§ 125e Abs. 1¢
durch ,§ 122 Abs. 1“ ersetzt.

9.1In § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird die An-
gabe ,27. August 2017 (BGBI. | S. 3295)"
durch 5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607)“
ersetzt.

10.In § 56 Nr. 3 werden nach der Angabe
»(GVBI. 2011 | S. 382,383)" ein Komma
und die Angabe ,zuletzt geadndert durch
Staatsvertrag vom 14. April 2020 bis
28. April 2020 (GVBI. S. 607)," eingefugt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Wiesbaden, den 14. November 2022

Der Hessische Minister der Justiz

Prof. Dr. Poseck
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Verordnung zur Anpassung der Coronavirus-Basisschutz-
mafRnahmenverordnung*)’)

Vom 22. November 2022

Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28
bis 31 des Infektionsschutzgesetzes vom
20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 13. Oktober
2022 (BGBI. Il S. 539),

2.§ 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge-
setzes uber die oOffentliche Sicherheit und
Ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Januar 2005 (GVBI. |
S. 14), zuletzt geandert durch Gesetz vom
30. September 2021 (GVBI. S. 622),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Anpassung der Coronavirus-Basisschutz-
mafinahmenverordnung

Die Coronavirus-Basisschutzmafinah-
menverordnung vom 28. September 2022
(GVBI. S. 466) wird wie folgt geandert:

1. § 4 wird wie folgt gefasst:

84

Verhalten bei positivem
Test-Ergebnis

(1) Personen, bei denen auf Grund-
lage einer Testung mittels Nukleinsaure-
nachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere
Methoden der Nukleinsaureamplifikations-
technik) oder auf Grundlage eines Anti-
gen-Tests oder eines In-vitro-Diagnosti-
kums fir die Eigenanwendung, das fir
den direkten Erregernachweis des Coro-
navirus SARS-CoV-2 bestimmt ist (An-
tigen-Tests zur Eigenanwendung durch
Laien), eine Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus nachgewiesen ist, sind fur einen
Zeitraum von finf Tagen nach Vornahme
des zugrundeliegenden Tests verpflichtet,
aulerhalb der eigenen Hauslichkeit eine
medizinische Gesichtsmaske (Mund-Na-
sen-Schutz) oder eine Atemschutzmaske
(FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar) zu
tragen. Die Maskenpflicht nach Satz 1 gilt
nicht

1.im Freien, wenn ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zu anderen Personen
eingehalten werden kann oder der Min-
destabstand ausschlieflich zu anderen
positiv getesteten oder zu haushaltsan-
gehdrigen Personen unterschritten wird,

2.in Innenraumen, in denen sich keine
anderen oder ausschlieRlich positiv ge-
testete Personen oder Personen des
gleichen Haushalts aufhalten;

*) Andert FFN 91-70
) Verkiindet nach § 22a des Hessischen Gesetzes liber den 6f-
fentlichen Gesundheitsdienst am 22. November 2022

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend. Es
wird dringend empfohlen, nach Ablauf der
funf Tage weiterhin eine Maske zu tragen,
bis mindestens 48 Stunden Symptomfrei-
heit besteht, hdchstens jedoch fur weitere
funf Tage.

(2) Im Falle einer symptomatischen
Infektion wird Personen nach Abs. 1
Satz 1 dringend empfohlen, sich fur einen
Zeitraum von fiinf Tagen nach Vornahme
des zugrundeliegenden Tests in der eige-
nen Hauslichkeit abzusondern und dort
keinen Besuch zu empfangen und die Ab-
sonderung erst zu beenden, wenn mindes-
tens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht
oder zehn Tage nach dem ersten Test ver-
gangen sind.

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 ist
fur einen Zeitraum von funf Tagen nach
Vornahme des zugrundeliegenden ers-
ten Tests in einer Einrichtung nach § 23
Abs. 3 Satz 1 sowie § 35 Abs. 1 Satz 1
des Infektionsschutzgesetzes eine beruf-
liche Tatigkeit mit Kontakt zu Patientinnen
und Patienten oder zu pflegenden Perso-
nen untersagt. Sie durfen diese Tatigkeit
erst dann wiederaufnenmen, wenn dem
zustandigen Gesundheitsamt ein Nuklein-
saurenachweis oder ein Testnachweis im
Sinne des § 22a Abs. 3 Nr. 3 des Infek-
tionsschutzgesetzes vorgelegt wird, dass
keine Ubertragungsrelevante Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus mehr vorliegt (ne-
gatives Testergebnis oder Ct-Wert >30);
die Testung darf frilhestens am flinften
Tag nach Vornahme des ersten positiven
Tests erfolgen. Satz 1 gilt entsprechend
fur die Tatigkeit in Justizvollzugs- und
Jugendarrestanstalten, in Einrichtungen
zur gemeinschaftlichen  Unterbringung
von Asylbewerbern, von vollziehbar Aus-
reisepflichtigen und von Flichtlingen und
Spataussiedlern, in Obdachlosen- und
Wohnungslosenunterkiinften  sowie in
sonstigen Massenunterkiinften; innerhalb
der ersten zehn Tage nach Vornahme des
zugrundeliegenden ersten Tests soll die
Tatigkeit erst dann wiederaufgenommen
werden, wenn seit 48 Stunden Symptom-
freiheit vorliegt.

(4) FUr Personen nach Abs. 1 Satz 1
gilt fur einen Zeitraum von funf Tagen nach
Vornahme des zugrundeliegenden Tests
ein Betretungsverbot in Einrichtungen
nach § 23 Abs. 3 Satz 1 und § 35 Abs. 1
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes so-
wie in Justizvollzugs- und Jugendarrestan-
stalten, in Einrichtungen zur gemeinschaft-
lichen Unterbringung von Asylbewerbern,
von vollziehbar Ausreisepflichtigen und
von Flichtlingen und Spataussiedlern, in
Obdachlosen- und Wohnungslosenunter-
kiinften sowie in sonstigen Massenunter-
kiinften. Es wird dringend empfohlen, die
Einrichtungen nach Ablauf des Zeitraums
von flnf Tagen erst dann wieder zu be-
treten, wenn seit mindestens 48 Stunden
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Symptomfreiheit besteht oder zehn Tage
seit dem zugrundeliegenden ersten Test
vergangen sind. Satz 1 und 2 gelten nicht

1. flr Personen, die in der Einrichtung be-
handelt, betreut, untergebracht oder ge-
pflegt werden,

2. fur zwingend notwendige Begleitper-
sonen im Rahmen einer medizinischen
Behandlung,

3. fur die Sterbebegleitung sowie

4. fir Einsatzkrafte von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst, Polizei und Katastrophen-
schutz, soweit dies zur Erflillung des
Auftrages zwingend erforderlich ist.

(5) Ergibt eine nach positivem Antigen-
Test durchgeflhrte Testung mittels Nukle-
insaurenachweis, dass keine Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt, entfallen
die Verpflichtungen und Empfehlungen
nach den Abs. 1 bis 4.

(6) Das zusténdige Gesundheitsamt
kann im Einzelfall bei Vorliegen wichti-
ger Griinde von den Anordnungen nach
Abs. 1, 3 und 4 befreien sowie Auflagen
oder weitergehende MalRnahmen anord-
nen.”

2. § 6 Nr. 3 bis 5 wird wie folgt gefasst:

»3. 8§ 4 Abs. 1 eine dort genannte Maske
nicht tragt,

4. § 4 Abs. 3 eine berufliche Tatigkeit aus-
ubt,

5.§ 4 Abs. 4 eine dort genannte Einrich-
tung betritt.”

Artikel 2
Begriindung

Die Begriindung ergibt sich aus der An-
lage.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 23. November
2022 in Kraft.

Wiesbaden, den 22. November 2022

Hessische Landesregierung

Der Ministerprasident

Rhein

Der Minister
fur Soziales und Integration

Klose

Der Minister
des Innern und fir Sport

Beuth

Anlage
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Anlage
Begriindung

Die Landesregierung steht in der Pflicht, die getroffenen MalRnahmen zum Schutz der Bevdlkerung
vor Ansteckungen mit dem SARS-CoV-2-Virus regelméafRig auf ihre Angemessenheit und Verhaltnis-
mafigkeit zu Uberprifen. Im Rahmen dieser fortlaufenden Uberprifung erachtet sie nunmehr eine
Aufhebung der generellen Isolationspflicht fir positiv getestete Personen fiir verantwortbar, sofern
alternative, weniger grundrechtsbeschrankende Schutzmalnahmen unterhalb der Schwelle der
hauslichen Isolationsanordnung wie eine begrenzte Maskenpflicht positiv getesteter Personen sowie
Betretungs- und Tatigkeitsverbote in bestimmten Einrichtungen und Unterkinften ergriffen werden.
In der derzeitigen Phase des Ubergangs von der Pandemie zur Endemie ist nach wie vor ein Min-
destmal an verbindlichen Schutzmafnahmen erforderlich. Die SchutzmaRnahmen sollen aber wei-
ter zunehmend von den Burgerinnen und Birgern in Eigenverantwortung getroffen werden.

Mit Stand 18. November 2022 liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und
Einwohner in sieben Tagen landesweit bei 200,4. Die Hospitalisierungsinzidenz bewegt sich nach
wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Mit Stand vom 15. November 2022 werden
in hessischen Krankenhausern 112 Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut, die mit
SARS-CoV-2 infiziert sind. Eine Woche zuvor waren es noch 145. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt
in Hessen derzeit bei 5,16 pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner, eine Woche zuvor lag der
Wert bei 6,12 pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die derzeit vorherrschende Omikron-Variante BAS5 fiihrt trotz ihrer hohen Ansteckungsfahigkeit nicht
zu einer aquivalenten Belastung des Gesundheitssystems durch Patientinnen und Patienten mit
COVID-19-Erkrankungen. Aufgrund des hohen Immunisierungsgrads in der Gesamtbevolkerung nach
Impfung oder durchgemachter Infektionen sind derzeit zwar regelmafig symptomatische, aber ganz
Uberwiegend keine schweren Krankheitsverlaufe zu beobachten. Es ist von einem Immunisierungs-
grad von wahrscheinlich 90 Prozent oder mehr in der Gesamtbevoélkerung auszugehen. Gleichzeitig
bestehen mittlerweile auch Impfempfehlungen fir (Klein-) Kinder, so dass auch insoweit ein guter in-
dividueller Schutz vor schweren COVID-19-Krankheitsverlaufen erzielt werden kann. Die verfligbaren
Impfstoffe sind an die vorherrschende BA5-Variante angepasst. Darliber hinaus bestehen gute Be-
handlungsmdglichkeiten durch neue Medikamente. Die individuellen Schutzmdglichkeiten durch Ab-
standhalten, das Tragen von Masken und persénliche Hygiene kdnnen durchweg als bekannt und
vielerorts gelebt angesehen werden. Zwar ist das beobachtete Infektionsgeschehen weiterhin von den
bekannten ,Wellenbewegungen® gepragt. Diese ,Wellenbewegungen® fanden aber zuletzt auf einem
im Vergleich mit den Jahren 2020 und 2021 eher niedrigen und kurzzeitigen Niveau statt.

In Ansehung des aktuellen Infektionsgeschehens werden daher anstelle der generellen hauslichen
Isolation zum Schutz der Allgemeinheit und insbesondere der vulnerablen Personen vor Infektionen
mit SARS-CoV-2 sowie zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer Uberlastung fortan eine weit-
greifende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bzw. einer Atemschutzmaske nach § 4
Abs. 1, ein Betretungsverbot nach § 4 Abs. 4 in besonders vulnerablen Einrichtungen und Einrich-
tungen mit spezifischer Infektionsgefahr sowie ein Tatigkeitsverbot nach § 4 Abs. 3 in diesen sowie
weiteren Einrichtungen mit spezifischer Infektionsgefahr gegenliber Personen angeordnet, die posi-
tiv auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sind. Dabei handelt es sich
um weniger einschneidende als bisher, gleichwohl immer noch erforderliche Malinahmen.

Die Maskenpflicht beim Aufenthalt auRerhalb der eigenen Hauslichkeit bei Kontaktmdglichkeiten mit
anderen Personen nach § 4 Abs. 1 vermittelt einen guten und bewahrten Basisschutz gegen die
Infektionsweitergabe. Gegenuber der verpflichtenden Isolation in der eigenen Hauslichkeit handelt
es sich zunéchst um ein deutlich weniger einschneidendes Mittel, das die Teilnahme am beruflichen
und gesellschaftlichen Leben ermdglicht. Zugleich schrankt es die Ubertragungsmdglichkeiten von
SARS-CoV-2-Infektionen zum Schutz anderer Personen deutlich ein und ist daher aktuell erforder-
lich, um einer ungebremsten Ausweitung des Infektionsgeschehens entgegenzuwirken. Fir Kinder
unter sechs Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Griinden oder wegen einer Behinderung
keine Maske tragen kénnen, besteht die Pflicht ebenso wenig wie in der Kommunikation mit Men-
schen mit einer Horbehinderung.

Ebenso weiter erforderlich bleibt der Schutz besonders vulnerabler Personen insbesondere in Ein-
richtungen, in denen sich diese aufhalten und regelmaRig auch in héherer Zahl befinden. Gleiches
gilt fur Einrichtungen mit spezifischer Infektionsgefahr, die der Unterbringung einer groReren Zahl
von Personen dienen. Hier setzen die Tatigkeits- und Betretungsverbote nach § 4 Abs. 3 und 4 an.

Fir diese Einrichtungen werden daher nach § 4 Abs. 3 fir die Dauer von fuinf Tagen grundsatzlich
Tatigkeitsverbote fir positiv getestete Personen angeordnet. Diese orientieren sich an den bishe-
rigen Regelungen zur Isolation positiv getesteter Personen und erstrecken sich auf den Katalog
der Einrichtungen nach §§ 23 Abs. 3 Satz 1 IfSG, 35 Abs. 1 Satz 1 IfSG. In diesem Bereich ist die
Wiederaufnahme einer Tatigkeit nur mit einem negativen Testnachweis zulassig. Wegen der grund-
satzlich héheren Infektionsgefahren durch das Zusammenleben auf engem Raum werden auch Jus-
tizvollzugs- und Jugendarrestanstalten, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von
Asylbewerberinnen und -bewerbern, von vollziehbar Ausreisepflichtigen und von Flichtlingen und
Spataussiedlerinnen sowie -aussiedlern, Obdachlosen- und Wohnungslosenunterkiinfte sowie sons-
tige Massenunterkiinfte eingeschlossen. Hier ist die Wiederaufnahme der Tatigkeit nach funf Tagen
wieder mdglich, sobald seit 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt.

Entsprechendes gilt fiir die Betretungsverbote nach § 4 Abs. 4. Diese erstrecken sich jedoch nicht auf
Situationen notwendiger Inanspruchnahme dieser Einrichtungen; sie gelten zudem nicht flr Begleit-
personen bei medizinischer Behandlung, bei der Sterbebegleitung sowie fir die Einsatzkrafte von
Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz wahrend eines Einsatzes.
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Das zustandige Gesundheitsamt kann von den vorgenannten Anordnungen im Einzelfall Ausnah-
men, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Patientenversorgung, zulassen. Ein wichtiger Grund
fur die Befreiung von Tatigkeits- und Betretungsverboten kann etwa die Tatigkeit von Rechtsanwal-
tinnen und Rechtsanwalten, Seelsorgerinnen und Seelsorgern oder im Rahmen des Aufgabenkrei-
ses derin § 119 Abs. 4 Satz 2 der Strafprozessordnung genannten Stellen sein. Im Ubrigen kann das
Gesundheitsamt im Einzelfall weitergehende MalRnahmen anordnen.

Mit den Anderungen des § 6 werden die Ordnungswidrigkeitentatbesténde angepasst.
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